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Diese Ausgabe erscheint auch online

Radball in Reichenbach: Jahresauftakt am 7. Januar 
in der Schulturnhalle mit internationalem U23-Turnier 
und 1. Bundesliga

Bereits um 12 Uhr trafen sich sechs U23-Mann-
schaften zu einem internationalen Turnier.

Als Heimmannschaft startete das Team Reichen-
bach 2 um Torhüter Jan Brezina und Feldspieler 
Felix Thamm.

Nachdem alle Spiele absolviert wurden, waren 
die Mannschaft aus Österreich vom RC Höchst 
sowie die Mannschaft aus Reichenbach punkt-
gleich. Im Entscheidungsspiel konnte der RSV 
Reichenbach 2 das Turnier mit 3:2 für sich ent-
scheiden. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg!

Um 18 Uhr dann das Highlight – Auftakt in die 
neue Radball Bundesliga-Saison.

Reichenbach 1 mit Torwart Hendrik Höger und Feldspieler Andreas Rück waren als Aufsteiger 
nicht unbedingt die Favoriten. Die 300 Reichenbacher Zuschauer verwandelten die Schulsporthalle 
in eine Radballfestung. Die vielen Anhänger des RSV Reichenbach feuerten ihr Team mit Andy 
und Henne-Rufen lautstark zu zwei Siegen aus vier Spielen an.

Ein starker Auftakt in die Radball-Bundesliga-Saison 2023 und ein toller Turniersieg der U23 run-
den einen perfekten Spieltag für den RSV Reichenbach ab. Radball ist erstklassig in Reichenbach.
Ein ausführlicher Bericht folgt in der nächsten Ausgabe des Reichenbacher Anzeiger.

 
Jan Brezina und Felix Thamm gewannen das Tur-
nier...

 
... und standen ganz oben auf dem Siegertreppchen

 
Voller Einsatz von Andreas „Andy“ Rück und 
Hendrik „Henne“ Höger Fotos: Radsportverein
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AUF EINEN BLICK
Bürgermeisteramt Reichenbach an der 
Fils
Sprechzeiten:
BürgerBüro (Tel. 5005-15)
Mo. 9 – 19 Uhr,
Di. – Do. 7 – 16 Uhr,
Fr. geschlossen
Übrige Verwaltung (Tel. 5005-0)
Mo. 9 – 12 Uhr, 14 – 18 Uhr,
Di. bis Do. 8 – 12 Uhr, 14 – 16 Uhr
Fr. geschlossen
Bücherei: Tel. 984450
Di. und Fr. 11 – 13 und 15 – 19 Uhr

Bürgermeisteramt Hochdorf
Telefon 5006-0
Sprechzeiten:
Mo. - Fr. 8 – 12 Uhr,
Mo. zusätzlich 16 – 18.30 Uhr
Mi. zusätzlich 13 – 16 Uhr
Sprechzeiten – Termine
mit Bürgermeister Kuttler, Frau Haller, 
Frau Wimmer, Frau Reich und Herrn 
Kerner nach telefonischer Vereinba-
rung.

Bürgermeisteramt Lichtenwald
Telefon 9463-0, Fax 9463-33
Sprechzeiten:
Mo., Di., Mi., Do. 8 – 12 Uhr,
Mo. 14 – 16 Uhr, Di. 16 – 18 Uhr,
Do. 14 – 18 Uhr
Termine mit Bürgermeister Rentsch-
ler, Herrn Mayer und Frau Engelhardt 
nach telefonischer Vereinbarung.

NOTDIENSTE

Rufen Sie in dringenden, lebensbe-
drohlichen Notfällen sofort die Ret-
tungsleitstelle unter der Rufnummer 
112 an.

Bundesweite Rufnummer: 116 117
(kostenfrei aus allen Netzen)
Unter dieser Rufnummer erfahren Sie 
die zuständige Notfallpraxis - auch ein 
notwendiger Hausbesuch kann ange-
fordert werden.
Für die Gemeinden Reichenbach und 
Lichtenwald
Notfallpraxis Esslingen am Klinikum 
Esslingen, Hirschlandstr. 97, 73730 
Esslingen
Öffnungszeiten: Mo., Di. und Do. von 
18.00 bis 23.00 Uhr, Mi. von 13.00 bis 
23.00 Uhr und Fr. 16.00 - 23.00 Uhr;
an Wochenenden und Feiertagen von 
8.00 bis 23.00 Uhr
Für die Gemeinde Hochdorf
Wochentags ab 19.00 Uhr bis 8.00 
Uhr und an den Wochenenden und 
Feiertagen gilt die zentrale Notfallnum-
mer
116 117 (siehe oben)
für alle Notfallpraxen in den zuständi-
gen Krankenhäusern.

Kinderärzte

Zentrale Rufnummer: 116117
Ärztlicher Bereitschaftsdienst für Kin-
der und Jugendliche:
Montag bis Freitag: 19 – 22 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag: 
9 – 21 Uhr
Zu allen übrigen Zeiten übernimmt die 
Notaufnahme des Klinikum Esslingen 
die Notfallversorgung.
Zuständig ist die zentrale kinder- und 
jugendärztliche Notfallpraxis und die 
Notaufnahme für Kinder und Jugend-
liche am Klinikum Esslingen, Hirsch-
landstraße 97, 73730 Esslingen.
Zu den angegebenen Zeiten können 
Patienten ohne Voranmeldung in die 
Klinik kommen, dort ist ständig ein 
Arzt vorhanden.

Zahnärzte
Tel. 0761/120 120 00

HNO-Ärzte
Tel. 116117

Nacht- und Sonntagsdienst der 
Apotheken
Der Notdienst beginnt morgens um 
8:30 Uhr und endet um 8:30 Uhr des 
nächsten Tages.

Samstag, 14.01.2023
Apotheke am Markt, Plochingen, 
Marktstr. 21, Tel. 07153 831710

Sonntag, 15.01.2023
Apotheke Jesingen, Kirchheim unter 
Teck (Jesingen), Kirchheimer Str. 21, 
Tel. 07021 59251

Montag, 16.01.2023
Berg‘sche Apotheke, Wernau, Neckar, 
Kirchheimer Str. 97, Tel. 07153 32898

Dienstag, 17.01.2023
Central-Apotheke am Hundertwasser-
bau, Plochingen, Zehntgasse 1, Tel. 
07153 83360

Mittwoch, 18.01.2023
Rathaus-Apotheke, Wendlingen am 
Neckar, Uracher Str. 4, Tel. 07024 
2230
Mittwochnachmittags geöffnet:
Rathaus-Apotheke, Reichenbach, 
Hauptstr. 11, Tel. 07153 54172
Kirch-Apotheke, Hochdorf, Kauzbühl-
str. 1, Tel. 07153 958276

Donnerstag, 19.01.2023
Grüne Apotheke, Wendlingen am Ne-
ckar, Unterboihinger Str. 23, Tel. 07024 
51311

Freitag, 20.01.2023
Löwen-Apotheke, Wendlingen am Ne-
ckar, Albstr. 31, Tel. 07024 7363

Notdienst der Innungsbetriebe
Der Notdienst im Sanitär- und Gashei-
zungsbereich hat von 10 bis 18 Uhr 
Bereitschaft

Samstag, 14.01./Sonntag, 15.01.2023
Flaschnerei Lohri, Baumreute 2, 73730 
Esslingen a. N., Tel. 0711 371186

Bei Redaktionsschluss lagen dem 
Verlag keine Daten vor.
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 Hummel
 Stuttgarter Str. 4
 73262 Reichenbach
 Telefon 9511-0
Für pflegerische Notfälle erreichen unsere Patienten uns 
am Wochenende und bei Nacht unter der
Telefonnummer 0171 7069939
Geschäftsführerin: Brigitte Hummel, Telefon 951113
Pflegedienstleitung: Stephanie Schierle, Telefon 951111
Einsatzleitung Hauswirtschaft: Beate Schulz
Telefon 951112
Essen auf Rädern: Sarah Erhard, Telefon 951114
Sprechzeiten:
Montag bis Freitag,  9:00 – 12:30 Uhr
Montag und Mittwoch,  14:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag,  14:00 – 18:00 Uhr
Besuchen Sie uns doch im Internet
unter www.diakonie-uf.de

Ambulanter Hospizdienst
Reichenbach . Hochdorf . Lichtenwald e.V.

Hospizgruppe Reichenbach-Hochdorf-Lichtenwald

Begleitung schwerstkranker Menschen und ihrer Angehö-
rigen
Die Mitarbeitenden der Hospizgruppe begleiten Menschen 
auf ihrem letzten Lebensweg. Wir kommen zu Ihnen nach 
Hause, ins Albrecht-Teichmann-Stift nach Reichenbach und 
in die Amalien-Residenz nach Hochdorf und bei Bedarf auch 
ins Krankenhaus. Wir richten uns ganz nach den Bedürfnis-
sen der Einzelnen und verstehen uns als Ergänzung zu den 
medizinischen und pflegerischen Diensten, mit denen wir 
eng zusammenarbeiten. Unser Ziel ist, alles dafür zu tun, 
um dem sterbenden Menschen einen würdevollen Abschied 
zu ermöglichen. Dabei stehen wir auch Angehörigen als 
Gesprächspartner zur Verfügung. Unser Dienst und unsere 
Besuche sind kostenfrei. Gern bieten wir auch eine intensive 
telefonische Begleitung an, wenn andere Wege nicht mög-
lich sind. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 0175 
8396780. Bitte sprechen Sie Ihren Namen und Ihre Telefon-
nummer auf die Mailbox, wir rufen schnellstmöglich zurück.

Trauercafé Regenbogen in Plochingen
Das Trauercafé Regenbogen findet immer am letzten Don-
nerstag eines Monats von 16 bis 18 Uhr statt – im Treff am 
Markt, Marktstr. 7 in Plochingen, direkt gegenüber vom Al-
ten Rathaus. Trauernde Menschen treffen sich zwanglos, um 
miteinander ins Gespräch zu kommen. Zu diesem kostenlo-
sen Angebot sind alle willkommen, unabhängig davon, wie 
lange die Trauer bereits anhält. Geleitet wird die kostenlose 
Veranstaltung von Mitarbeitenden der Trauerbegleitungsgrup-
pe aus Deizisau und Altbach, Plochingen und Reichenbach-
Hochdorf-Lichtenwald in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Hospizgruppen.
Kontakttelefon: 0157 30138867

Musikschule Reichenbach/Fils
und Umgebung e.V.

Kontaktdaten
Musikschule Reichenbach an der Fils und Umgebung e.V.
Schulstraße 29
73262 Reichenbach an der Fils
Tel: 07153/984452
info@musikschulereichenbach-fils.de
www.musikschulereichenbach-fils.de
Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag 9:00 - 11:30 Uhr
Mittwoch und Freitag 15:00 - 18:00 Uhr

Senioren-Online Reichenbach/Fils e.V.

Regelinformation für 2023
Senioren Online Reichenbach/Fils e.V. ist ein Verein, der die 
älteren Generationen an das Internet und die Nutzung von 
PCs und Mobilgeräten heranführt und in der Nutzung aktiv 
unterstützt. Die Beratungs- und Betreuungstätigkeit ist eh-
renamtlich. Für Kurse wird eine Kursgebühr erhoben.
Die aktuellsten Termine und Informationen zu Kursen und 
Vorträgen finden Sie unter „Aktuelles“ auf unserer Home-
page https://sor-fils.de oder besuchen Sie uns in unserem 
Domizil in der Wilhelmstraße 15 in Reichenbach.

 
 Code: SOR

Die Beratungs- und 
Betreuung-Termine sind:
dienstags offene Tür 
von 10:00 - 12:00 Uhr
donnerstags offene Tür 
von 15:00 - 18.00 Uhr
Unsere Telefonnummer lautet: 
07153 550696 (Telefon ist nur während 
der Vereinsöffnungszeiten besetzt.)
Unsere E-Mail-Adresse lautet: 
sor.ev@t-online.de
Die E-Mails werden zu den Öffnungs-
zeiten der „Offenen Tür“ beantwortet.

Aktuelles aus SOR für KW 3/23
Das SOR Vereinsheim ist geöffnet. 
Bei Infektionskrankheiten gehören wir alle zur Gruppe der 
„Gefährdeten“. Wir bitten Sie, zur eigenen Sicherheit und 
mit Rücksicht auf die anderen Besucher des Vereinsheimes, 
die Hygiene-/Abstandsregeln einzuhalten und bei engeren 
Kontakten eine FFP2-Maske zu tragen.
Öffnungszeiten des Vereinsheimes
Di.,  17.01,  10.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Do.,  19.01.,  15.00 Uhr – 17.00 Uhr
Vorträge
Di., 17.01., 10.00 Uhr – 10.50 Uhr Multimedia in Windows 11  
(Bernhard).
Der Vortrag findet online statt. 
Do., 19.01., 15.00 Uhr – 15.50 Uhr Multimedia in Windows 11  
(Bernhard)
Der Vortrag findet in Präsenz im Schulungsraum statt, wird 
aber auch online übertragen. 
Den Link für die Online-Anmeldung entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage (https://sor-fils.de)
Tipps der Woche
Multimedia in Windows 11
Windows enthält bereits in der Grundausstattung eine um-
fangreiche Auswahl an Multimedia-Programmen, die es lohnt 
sich anzuschauen, bevor man sich für weitere kostenfreie 
oder kostenpflichtige Programme entscheidet. 
Der Vortrag stellt die Programme für die Bild- und Videobe-
arbeitung kurz vor.
Wann ist ein neues Smartphone sinnvoll?
Einer der offensichtlichsten Gründe, sich ein neues Smartpho-
ne zu kaufen, ist, wenn es erkennbare Beschädigungen auf-
weist. Ein gebrochenes Display zu tauschen ist nicht selten 
gleich teuer oder sogar teurer, als sich ein neues Smartphone 
zu kaufen. Soll es ein neues Gadget sein? Dann kann man 
einerseits 1.000 Euro und mehr investieren. Andererseits geht 
es aber auch deutlich preiswerter. Dann nämlich, wenn man 
für eines der aktuell besten Smartphones für unter 500 Euro 
entscheidet. Top-Hardware bekommst man dann nämlich 
trotzdem. Egal, welche Hersteller: Man hat in der Preisklasse 
zwischen 400 und 500 Euro die Auswahl zwischen vielen 
hochinteressanten Smartphone-Modellen. Denn es muss nicht 
immer absolute High-End-Ware sein, um ein gutes Smartpho-
ne nutzen zu können. Wer beim Smartphone-Kauf viel Geld 
sparen will, sollte in jedem Fall einen Blick auf die Vorjah-
resmodelle der etablierten Hersteller werfen. Die ehemaligen 
Flaggschiffe bieten High-End-Technik, wenn auch oft nicht 
auf dem allerneuesten Stand. Dafür kosten die Top-Modelle 
teilweise die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung zum 
Marktstart. Jahr für Jahr versuchen die Smartphone-Hersteller 
ihre Nutzer mit neuen Modellen zu überzeugen. Das gelingt 
mal gut, mal nicht so gut.
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Fairkauf Reichenbach

Wir hoffen und wünschen Ihnen, dass Sie gut in das Jahr 
2023 gestartet sind! Wie versprochen, sind wir auch 2023 
wieder regelmäßig auf dem Reichenbacher Wochenmarkt mit 
fair produzierten und fair gehandelten Produkten vertreten. 
Am Samstag, den 14. Januar, freuen wir uns, wenn Sie wie-
der vorbeikommen und einkaufen. Und wenn Sie sich über 
die Produkte und den fairen Handel allgemein informieren 
möchten, können Sie uns gerne ansprechen.
Wir wünschen allen Gesundheit, Erfolg und Glück für das 
Jahr 2023.
Wir sehen uns – wenn Sie wollen – am Samstag, den 14. 
Januar, auf dem Reichenbacher Wochenmarkt.

Jehovas Zeugen

Samstag, 14. Januar, 18.00 – 19:45 Uhr (in Präsenz und als 
Videokonferenz)
Vortrag: „Die Zerstörung der Erde wird von Gott bestraft“
Donnerstag, 19. Januar, 19.00 – 20.45 Uhr (in Präsenz und 
als Videokonferenz)
Ebersbach, Gottlieb-Haefele-Str. 18 – Alle Zusammenkünfte  
öffentlich.
Wer einen Gottesdienst von Jehovas Zeugen digital besuchen 
möchte, kann einen Zugang telefonisch unter 07163-534491 
erfragen. Weitere Hinweise und Informationen sowie das kom-
plette Onlineangebot in Form von Videos und Downloads findet 
man auf jw.org.

Mitteilungen

Berufliche Schulen im Landkreis Esslingen 
bieten im Januar Infotage
Wie soll es nach der Schule weitergehen? Die acht Berufli-
chen Schulen im Landkreis Esslingen laden zwischen dem 
12. und 28. Januar Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern 
zu Infoveranstaltungen ein. Vor Ort kann man sich frühzei-
tig über die breitgefächerten Bildungsangebote informieren 
und aus erster Hand beraten lassen.
Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern stehen nach dem 
Schulabschluss oft vor der schwierigen Entscheidung über 
den weiteren Bildungsweg. Welche Schule passt zu den 
Leistungen und Interessen? Wo gibt es welche Schulab-
schlüsse und Entwicklungsmöglichkeiten? Die acht Berufli-
chen Schulen an den drei Standorten Esslingen am Neckar, 
Nürtingen und Kirchheim unter Teck bieten eine breite Pa-
lette an Bildungsmöglichkeiten für den zukünftigen Beruf 
oder ein Studium an. Sie sind in gewerblich-technische, 
kaufmännische und hauswirtschaftlich-pflegerische Schulen 
gegliedert, untereinander eng vernetzt und bieten eine qua-
litativ hochwertige Ausbildung an.
Die möglichen Abschlüsse reichen vom Hauptschulabschluss 
über die duale und schulische Berufsausbildung bis hin zum 
Abitur. Nach einem Hauptschulabschluss bietet der erfolg-
reiche Besuch der zweijährigen Berufsfachschule einen mitt-
leren Bildungsabschluss. Mit der Mittleren Reife besteht die 
Möglichkeit an einem beruflichen Gymnasium die Allgemeine 
Hochschulreife zu absolvieren. In den Beruflichen Gymnasi-
en finden sich unter anderem die Richtungen Agrarwissen-
schaften, Technik, Mechatronik und Umwelttechnik sowie 
Gestaltungs- und Medientechnik, Wirtschaft oder Ernährung 
und Sozialwissenschaften. Das Abitur an einem Beruflichen 
Gymnasium ermöglicht das Studium aller Studiengänge. Es 
ist, wie die anderen Abschlüsse auch, dem Abschluss an 
einer allgemeinbildenden Schule gleichwertig. Neben einer 
vertieften Allgemeinbildung und einem Schulabschluss ver-
mitteln die beruflichen Schulen berufsfachliche Kenntnisse 
und bereiten auf eine berufliche Ausbildung vor.

Infoveranstaltungen an Beruflichen Schulen des Landkrei-
ses Esslingen:
12.01.2023, 18 bis 21 Uhr:  Fritz-Ruoff-Schule, Nürtingen
16.01.2023 18 bis 20 Uhr:   John-F.-Kennedy-Schule, 

Esslingen am Neckar
17.01.2023 ab 18 Uhr:   Albert-Schäffle-Schule,  

Nürtingen
18.01.2023 16 bis 19.30 Uhr:   Käthe-Kollwitz-Schule,  

Esslingen am Neckar
19.01.2023 16.30 bis 20 Uhr:   Jakob-Friedrich-Schöllkopf-

Schule,
Kirchheim unter Teck
20.01.2023 16 bis 19 Uhr:   Friedrich-Ebert-Schule,  

Esslingen am Neckar
21.01.2023 10 bis 14 Uhr:   Max-Eyth-Schule,  

Kirchheim unter Teck
28.01.2023 9 bis 13 Uhr:   Philipp-Matthäus-Hahn-Schu-

le, Nürtingen

Online-Infoveranstaltung zur Verbraucher-
insolvenz am 19. Januar mit Anmeldung
Am 19. Januar 2023 um 09.30 Uhr bieten die Schuldner-
beratungsstellen des Kreisdiakonieverbands, des Deutschen 
Roten Kreuzes und des Landratsamtes Esslingen eine In-
formationsveranstaltung zum Thema Verbraucherinsolvenz-
verfahren an.
Für viele überschuldete Menschen bietet das Verbraucherin-
solvenzverfahren eine Chance, wieder schuldenfrei einen 
Neuanfang starten zu können. Das seit einiger Zeit neu 
geregelte Verfahren dauert nur noch drei Jahre, statt bisher 
bis zu sechs Jahren.
Bei der Veranstaltung bekommt man Informationen über 
die Voraussetzungen für das Verbraucherinsolvenzverfahren, 
über den Verfahrensablauf genauso wie über mögliche Hür-
den, die zu meistern sind und über Kosten, mit denen man 
rechnen muss. Die Infoveranstaltung wird online übertragen 
und kann von zuhause verfolgt werden. Dazu werden eine 
stabile Internetverbindung und ein PC oder mobiles Gerät 
benötigt sowie eine E-Mailadresse, an die die Teilnahmein-
formationen übersendet werden.
Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis 
spätestens einen Tag vor der Veranstaltung möglich beim 
Landratsamt Esslingen, an E-Mail: Schuldnerberatung@LRA-
ES.de oder
Telefon: 0711-3902-42696. Nach Eingang der Anmeldung 
werden die Zugangsdaten übermittelt.

Jubiläum 2023: Veranstaltungsprogramm und 
Mehrwertaktionen für alle
Im kommenden Jahr feiert der Landkreis Esslingen 50-jäh-
riges Bestehen, die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 
wurde vor 175 Jahren aus der Taufe gehoben. Die runden 
Jubiläen feiern die beiden gemeinsam, mit einem Veranstal-
tungsjahr voller Programmpunkte und Mehrwertaktionen.
Eine OP an Gummibärchen oder lieber am Schulband-Con-
test teilnehmen? Im Freilichtmuseum Beuren lustwandeln 
oder lieber mit Gummistiefeln über den Kompostierungs-
platz marschieren? Die beiden Jubilare machen gemeinsame 
Sache und haben einiges für die Menschen im Landkreis 
Esslingen vorbereitet. „Uns erwartet ein Jubiläumsjahr mit 
spannenden Ein- und Ausblicken, mit Vorträgen, Mitmach-
aktivitäten, gemeinnützigen Projekten und Mehrwertaktionen 
in jeder Woche“, sagt Landrat Heinz Eininger.
„Wir haben eine symbiotische Beziehung“, erklärt Burkhard 
Wittmacher, der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkas-
se Esslingen-Nürtingen, zum Verhältnis von Landkreis und 
Kreissparkasse. Der Landkreis ist nicht nur der Träger der 
Kreissparkasse. Die Jubilare eint das Ziel, das Gemeinwohl 
der Menschen hier vor Ort zu stärken.
Darum hat die Kreissparkasse vorgesehen, in jeder der 44 
Städte und Gemeinden jeweils ein gemeinnütziges Projekt in 
Kooperation mit den Rathäusern zu verwirklichen. Darüber 
hinaus wird es in jeder einzelnen Kalenderwoche eine Mehr-
wertaktion für die Menschen hier vor Ort geben.
Das Veranstaltungsprogramm
Landrat Eininger und Sparkassen-Chef Wittmacher blicken 
voll Vorfreude und Spannung aufs Jubiläumsjahr: „Machen 
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Sie sich auf und erkunden Sie den Landkreis neu, schauen 
Sie hinter die Kulissen und lernen Sie dabei die Kreisspar-
kasse als auch das Landratsamt mit seinen Aufgaben und 
Einrichtungen kennen.“
Den Jubiläumsauftakt bildet ein Neujahrskonzert am 13. 
Januar mit der Big Band der Thelma Yellin Highscool aus 
Givatayim. Mit diesem wird gleichzeitig das 40-jährige Be-
stehen der Partnerschaft zwischen der israelischen Stadt 
und dem Landkreis gewürdigt.
Das Kreisarchiv geht mit der Vortragsreihe „Geschichte und 
Gegenwart“ auf eine Tour durch vier Städte des Landkrei-
ses. Deren Auftakt ist am Freitag, 3. Februar im Haus der 
Kunden der KSK in Esslingen.
Am 17. Mai findet ein Festakt in Wernau statt. Festredner 
sind Innenminister Thomas Strobl und Sparkassenverbands-
präsident Peter Schneider.
Die medius KLINIKEN öffnen ihren Standort in Nürtingen 
am Sonntag, 18. Juni. Der bis dahin fertig gestellte Anbau, 
in dem sich unter anderem Operationssäle befinden, steht 
hier im Fokus des Tags der offenen Tür. Geplant sind zu-
dem medizinische Fachvorträge und Kooperationen, wie die 
mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB): „Abfallwirtschaft und 
Wertstofftrennung im Körper“.
Freien Eintritt im Freilichtmuseum Beuren gibt es am Sonn-
tag, den 9. Juli, anlässlich eines Festes für die Bürgerinnen 
und Bürger.
Der AWB, der im kommenden Jahr 30 Jahre besteht, öffnet 
am Samstag, 15. Juli seine drei Deponien und Entsorgungs-
stationen zur Besichtigung.
Zum Abschluss des Jubiläumsjahres wird das Landespoli-
zeiorchester Baden-Württemberg am Samstag, 2. Dezember, 
ein Konzert in Esslingen geben. Auch das junge Publikum 
darf daran teilhaben: am Vortag werden Schulklassen vor-
mittags zur Generalprobe eingeladen, bei der die Kinder den 
Profi-Musikerinnen und Musiker mit ihren Fragen löchern 
und ihnen ganz genau auf die Finger schauen dürfen.
Die Jubiläumsaktivitäten der Kreissparkasse runden das 
Programm 2023 ab
Auf Grund der aktuellen Rahmenbedingungen konzentriert 
sich die Sparkasse stark darauf, für die Kundinnen und 
Kunden, für die Kommunen im Landkreis und für die Men-
schen, die hier leben, Mehrwerte zu schaffen. Gemeinsam 
mit den Partnern, den Vereinen und diversen Einrichtungen 
im Landkreis ist ein attraktiver Mix aus diversen Angeboten 
und Mehrwerten gelungen.
Ein Highlight der Jubiläumsveranstaltungen wird neben ei-
nem feierlichen Empfang der Kreissparkasse, der voraus-
sichtlich im Juni stattfinden wird, eine Veranstaltung mit dem 
Schauspieler, Moderator, Entertainer und Kabarettist Harald 
Schmidt sein. Am 23. März werden die langjährige ARD-
Moderatorin Bernadette Schoog und der Entertainer Harald 
Schmid unter dem Motto „Schmidt. Schoog. Schampus.“ 
im Neckar-Forum Esslingen über die Medienwelt, kuriose 
Erlebnisse und interessante Begegnungen plaudern.
Internetseite Jubiläum 2023
Alle Veranstaltungen, Mitmachaktionen und Gewinnspiele fin-
den sich auf einer eigens eingerichteten Webseite: www.
jubilaeum2023.de Diese wird am 31. Dezember online ge-
hen. Dort gibt es eine Übersicht aller Veranstaltungen, de-
taillierte Informationen zu den Terminen, gegebenenfalls ein 
Anmeldeformular, Impressionen der Aktionen, Verlinkungen 
zu teilnehmenden Einrichtungen sowie digitale Beteiligungs-
formate.
Auf dieser Webseite werden ab Januar Geschichten rund 
um die Sparkasse – von der Gründung im Jahr 1848 in 
Nürtingen – bis ins hier und jetzt zu lesen sein. Unter dem 
Motto „52 Geschichten in 52 Wochen“, wird in jeder Kalen-
derwoche eine neue Story aus der Kreissparkasse auf der 
Jubiläumshomepage veröffentlicht. Zahlreiche Meilensteine, 
die oft die gesamte Finanzbranche und manches Mal auch 
nur die Sparkasse verändert haben, werden präsentiert.
Aber nicht nur Ereignisse, die die Kreissparkasse geprägt 
haben, werden veröffentlicht. Auch der Landkreis hat viel 
Spannendes zu bieten. Ausgewählte Berichte aus dem Ju-
biläumsbuch werden unter der Rubrik „Die Jubilare / 50 
Jahre Landkreis Esslingen“ veröffentlicht. Der erste Beitrag 
wird das Interview von Landrat Heinz Eininger und Burkhard 
Wittmacher sein, in dem die Beziehung zwischen Landkreis 
und Sparkasse, erläutert wird.

Projekt „Für einen lebenswerten Landkreis“
Ganz oben auf der Prioritätenliste steht ein gemeinsames 
Projekt mit den 44 Kommunen aus dem Landkreis. Unter 
dem Motto „Für einen lebenswerten Landkreis“ kann jede 
Stadt und Gemeinde ein besonders innovatives Vorzeigepro-
jekt, zum Beispiel im Klimaschutz, der Bildung oder anderen 
Bereichen einreichen. Die Kommunen sind in der Ausgestal-
tung grundsätzlich frei. Jede Stadt und Gemeinde bekommt 
für die Aktion einen Betrag in Höhe von 5.000 Euro zur 
Verfügung gestellt. Eine Jury, bestehend aus Mitgliedern des 
Verwaltungsrats und des Kuratoriums der Kreissparkasse 
unter dem Vorsitz von Landrat Heinz Eininger, wird die bes-
ten Projekte bewerten. Herausragende Projekte werden mit 
einem Gesamtpreisgeld in Höhe von 500.000 Euro dotiert.
Mit dieser Aktion unterstützt die Kreissparkasse gezielt die 
vielfältigen Aktivitäten der Kommunen im Landkreis und de-
ren Engagement für die Menschen, die hier leben.
Auf der Jubiläumswebseite befindet sich auch ein Mehrwert-
Programm. Unter der Rubrik „Verlosungen“ dreht sich viel 
um die Zahl „175“: In 52 Wochen werden unterschiedliche 
Preise verlost, zum Beispiel 175 Eintrittskarten für das „Kino 
auf der Burg“ in Esslingen, 175 Karten für das Sommer-
nachtskino in Kirchheim, Freikarten für das Rennwochenen-
de beim Motocross in Aichwald im Wert von 175 Euro, 175 
Einkaufsgutscheine für die Geschäfte des Cityrings Nürtin-
gen, so vier von 52 Preisen im Jubiläumsjahr 2023.
Aktion „WirWunder-Orte“
Die WirWunder-Orte sind die großen, aber auch kleinen 
Orte im Landkreis. Vom Freilichtmuseum in Beuren bis zum 
Alten Rathaus in Esslingen. Von der Burg Neuenriet am 
Ortsende von Altbach bis zum Feuerwerksfestival Flammen-
de Sterne im Scharnhauser Park. Teilnehmende machen an 
einem der WirWunder-Orte ein Selfie und senden diesen 
über die Jubiläumswebseite ein. Den Anmeldungslink zur 
Aktion „WirWunder Orte“ finden Interessenten unter www.
jubilaeum2023.de/WirWunder-Orte Sie erhalten dann einen 
Gutschein für die Spendenplattform WirWunder im Wert von 
17,50 Euro. Dieser kann für ein Projekt eingelöst werden. 
Für diese Aktion werden maximal 75.000 Euro zur Verfügung 
gestellt (gültig für das Jubiläumsjahr 2023). Im gesamten 
Aktionszeitraum 2023 können pro Person zwei Selfies mit 
WirWunder-Orten eingereicht werden.
Das Buch zum Jubiläum
Das Buch „50 Jahre Landkreis Esslingen – 175 Jahre Kreis-
sparkasse EsslingenNürtingen“ ist im Buchhandel zum Preis 
von 24,90 Euro erhältlich. ISBN 978-3-933235-27-5

Schnittgut aus Obstwiesen liefert Energie
21 Gemeinden im Landkreis Esslingen richten extra  
Sammelplätze ein
Über 9.500 Hektar Streuobstwiesen im Landkreis Esslin-
gen wollen gepflegt werden. Diese Arbeit vieler engagierter 
Privatpersonen und Vereine wollen der Landkreis, der Ab-
fallwirtschaftsbetrieb sowie Städte und Kommunen gemein-
sam im Rahmen des Projekts „Energetische Nutzung von 
Obstbaumschnittholz“ weiter unterstützen und zugleich eine 
wichtige Energieressource nutzbar machen. Im Rahmen des 
Projektes werden zur Obstbaum-Schnittsaison zusätzliche 
Sammelplätze für das Schnittgut eingerichtet, welches dann 
vor Ort gehäckselt wird und anschließend in einem Holz-
heizkraftwerk energetisch verwertet wird. Im ersten Quartal 
2023 werden wieder 21 Städte und Gemeinden mitmachen 
und extra Sammelplätze in Kooperation mit dem Landkreis 
ausweisen, die ersten öffnen bereits im Januar. Insgesamt 
können 30 dieser zusätzlichen Sammelplätze angeboten 
werden.
Das seit mehreren Jahren laufende Projekt ist ein voller 
Erfolg. So konnten beispielsweise im Jahr 2022 auf den 30 
Sammelplätzen von Mitte Februar bis Anfang April 8.200 
Kubikmeter Holzhackschnitzel erzeugt werden. Durch die 
energetische Verwertung im Holzheizkraftwerk Scharnhäuser 
Park konnten damit mehr als eine dreiviertel Million Liter 
Heizöl eingespart werden. Außerdem hat die Einrichtung 
der vorübergehenden Sammelplätze viele Obstbaumbesitzer 
ermutigt, ihre Bäume wieder bzw. weiter zu schneiden und 
so einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft 
zu leisten.
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An den extra Sammelplätzen können die Wiesenbewirtschaf-
ter ihr geschnittenes Obstbaumholz für drei bis vier Wochen 
abliefern. Das spart die oft längeren Wege zur Grünschnitt-
sammelstelle oder Kompostierungsanlage mit festen Öff-
nungszeiten. Zu diesen Stellen gehört weiterhin das Schnitt-
gut von immergrünen Sträuchern, Gartengrünschnitt sowie 
nicht verholztes Material, weil diese Arten von Grünschnitt 
für die energetische Verwertung nicht geeignet sind. Sie 
würden bei den extra Sammelplätzen Probleme in der Ver-
arbeitung verursachen und möglicherweise ein Aus für das 
Projekt „Energetische Nutzung von Obstbaumschnittholz“ 
bedeuten.
Nähere Informationen zu den örtlichen Sammelstellen für 
Obstbaumschnitt und deren Sammelzeiträume gibt es auf 
der interaktiven Kreiskarte auf www.landkreis-esslingen.de 
unter Bürgerservice, Kreiskarten von A - Z.

Sielminger Kartoffeltag am 18. Januar
Das Landwirtschaftsamt des Landkreises Esslingen lädt alle 
Kartoffelanbauer am Mittwoch, 18. Januar 2023 um 13.30 
Uhr zum Kartoffeltag nach Filderstadt-Sielmingen ein. Der 
Kartoffeltag findet in diesem Jahr neu in der Gemeindehalle 
Sielmingen, Wielandstraße 4 statt. Die Veranstaltung kann 
als zweistündige Fortbildung im Pflanzenschutz bescheinigt 
werden.
Beim Kartoffeltag wird Hans-Jürgen Meßmer vom Landwirt-
schaftlichen Technologiezentrum Augustenberg über die „He-
rausforderungen im Kartoffelanbau im Rahmen des Klima-
wandels“ referieren. Heiko Höllmüller vom Beratungsdienst 
Kartoffelanbau, Heilbronn, wird zum Thema „Low-Input? – 
Verschiedene Sorten und die dazu passende Düngestrategie 
im Speisekartoffelanbau“ Wissenswertes erläutern. Es wird 
um die Kartoffelqualität, die korrekte Wahl der Pflanzabstän-
de, die Stickstoffeffizienz, den Sinn von Blattdüngern, die 
Fruchtfolge und das „System Boden“ gehen.
Wer eine Bescheinigung benötigt, wird um Anmeldung bis 
zum 16. Januar 2023 gebeten per E-Mail Landwirtschaft-
samt@lra-es.de mit Angabe von Name, Anschrift und Ge-
burtsdatum oder per Telefon Nummer 0711 3902 - 44332. 
Für die Bescheinigung wird eine Gebühr in Höhe von fünf 
Euro erhoben, die vor Ort zu bezahlen ist.

Agentur für Arbeit - Jobcenter Landkreis Ess-
lingen: Bürgergeld seit 1. Januar 2023 – Erhö-
hung des Regelbedarfs erfolgt automatisch

Zum Jahreswechsel hat das Bürgergeld das Arbeitslosen-
geld II und das Sozialgeld ab – die Leistungen laufen aber 
ganz normal weiter. Die ab Januar 2023 erhöhten Regelbe-
darfe werden pünktlich und automatisiert ausgezahlt. An-
lässlich der Einführung des Bürgergeldes muss kein neuer 
Antrag gestellt werden. Endet jedoch der laufende Bewilli-
gungsabschnitt, ist – wie bereits in der Vergangenheit – ein 
Weiterbewilligungsantrag zu stellen.
Erhöhte Regelsätze
Der Regelsatz erhöht sich für Alleinstehende zum 1. Januar 
2023 auf 502 Euro, für Paare je Partner auf 451 Euro. Für 
nichterwerbstätige Erwachsene unter 25 Jahren im Haushalt 
der Eltern steigt der Betrag auf 402 Euro, für Jugendliche 
von 14 bis 17 Jahren auf 420 Euro, für Kinder von 6 bis 13 
Jahren auf 348 Euro und für Kinder unter 6 Jahren auf 318 
Euro. Die Bescheide der Jobcenter werden im Hinblick auf 
die rechtlichen Änderungen sowie die Bezeichnung Bürger-
geld angepasst – behalten aber im Wesentlichen zunächst 
ihre bekannte Gestalt.
Neue Vermögensfreibeträge und Karenzzeiten
Alle Anträge, deren Bewilligungszeiträume bis einschließ-
lich 31.12.2022 beginnen, unterfallen dem aktuell geltenden 
Recht mit dem pandemiebedingt vereinfachten Zugang zur 
Grundsicherung. Vermögen gilt in diesen Fällen ab einer 
Höhe von 60.000 Euro für die erste Person in der Bedarfs-
gemeinschaft und 30.000 Euro für jede weitere Person als 

erheblich. Ab einem Bewilligungsbeginn in 2023 kommen die 
neuen Regelungen bzw. Beträge zum Tragen: Während der 
Karenzzeit bleiben 40.000 Euro für die erste Person der Be-
darfsgemeinschaft unberücksichtigt. Für jede weitere Person 
bleiben jeweils 15.000 Euro unangetastet. Nach Ablauf der 
Karenzzeit beträgt das Schonvermögen 15.000 Euro für jede 
in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person. Unterkunftskos-
ten werden während der Karenzzeit in tatsächlicher Höhe 
anerkannt. Heizkosten unterfallen nicht der Karenzzeit und 
werden grundsätzlich nur in angemessener Höhe anerkannt.
Leistungsminderungen bis maximal 30 Prozent
Das Sanktionsmoratorium endet zum Jahreswechsel und 
die Leistungsminderungen – so heißen die Sanktionen in 
Zukunft – werden neu geregelt: Bei einem Meldeversäumnis 
wird der Regelbedarf um 10 Prozent für einen Monat gemin-
dert. Bei den Pflichtverletzungen erfolgen die Minderungen 
gestaffelt. Beim ersten Verstoß 10 Prozent für einen Monat, 
20 Prozent für zwei Monate beim wiederholten Verstoß so-
wie 30 Prozent für drei Monate ab dem dritten Verstoß.
Ergänzender Hinweis: Nur ca. 3 Prozent der erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten wurden in der Vergangenheit durch-
schnittlich mit mindestens einer Sanktion belegt.
Auf der Homepage des Jobcenters Landkreis Esslingen fin-
den Sie weiterführende Informationen. Unter anderem ein 
sogenanntes Factsheet, das alle wichtigen Informationen auf 
zwei Seiten enthält. Anträge und Anliegen an das Jobcenter 
können unter www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Esslingen auf 
elektronischem Weg erfolgen.
Hintergrund: Jobcenter und Bürgergeld
Im November 2022 bezogen im Landkreis Esslingen 21.783 
Menschen in 11.396 Bedarfsgemeinschaften Leistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch II (SGBII). Mehr als zwei Drit-
tel der Regelleistungsberechtigten waren erwerbsfähig 
(15.403). 6.380 zählten als nicht erwerbsfähige Leistungs-
berechtigte. Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte sind 
vor allem Kinder unter 15 Jahren.
Das Bürgergeld wird von den Jobcentern ausgezahlt. Die 
Jobcenter unterstützen auch bei der Suche nach Arbeits- 
oder Ausbildungsplätzen und fördert mit Qualifizierung und 
Weiterbildung den (Wieder)Einstieg in Beschäftigung.

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag

Es schneit!
Hurra! Hurra! Es ist so weit!
Schaut hinaus!
Es schneit! Es schneit!
Kinder jubeln hoch entzückt
Flockenwirbel sie beglückt
Sie können kaum erwarten
die Schneeballschlacht zu starten
Ist die Schule endlich aus
stürmen sie sogleich hinaus
freuen sich auf Winterspaß
Auf Frau Holle ist Verlass!
Brigitte Thiessen

Ein neues Jahr
Mit frischem Schwung
ins neue Jahr
Leben ist wunderbar
Alten Ärger
lass zurück
Fürs neue Jahr
glaub an dein Glück
Brigitte Thiessen



HocHdorf24 13. Januar 2023 / Nr. 1/2

Wir gratulieren zum Geburtstag

15.01., 70 J.: Michael Oppold, Langer Stich 10

Doris Häfner
1931 – 2022

Gemeinderätin von 1971 bis 1980

Sie war in ihrer aktiven Zeit als Gemeinderatsmitglied 
ehrenamtlich mit Engagement an allen wichtigen, kom-
munalpolitischen Entscheidungen maßgeblich beteiligt. 
Zahlreiche zukunftsweisende Entscheidungen für die Ge-
meinde hat sie in dieser Zeit als Gemeinderätin mitge-
tragen und auf den Weg gebracht.
Die Gemeinde Hochdorf wird Doris Häfner mit großer 
Dankbarkeit und tief empfundenem Respekt stets ein 
ehrendes Andenken bewahren.
Den Angehörigen drücken wir unser herzliches Mitgefühl 
aus.

Für den Gemeinderat  
und die Gemeindeverwaltung Hochdorf

Gerhard Kuttler
Bürgermeister

Bis auf Weiteres keine Rententerminvergabe 
möglich

Bis auf Weiteres können keine Rentenanträge im Rathaus 
aufgenommen werden. Wenden Sie sich zur Rentenantrag-
stellung bitte direkt an die Deutsche Rentenversicherung 
unter Tel. 0711-8480. Bitte beachten Sie vor Terminverein-
barung: Ein Rentenantrag kann frühestens drei Monate vor 
Rentenbeginn gestellt werden.
Wir bitten um Verständnis.
Ihre Gemeindeverwaltung

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 20.12.2022

Haushaltsrede des Bürgermeisters

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte, liebe Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, sehr 
geehrte Hochdorferinnen und Hochdorfer,
Vor Jahresfrist hatte Corona uns im Griff
Doch weiter zog das große Schiff auf’s nächste Riff.
Vor dem Haus halt macht in Kiew leider nicht
Die russische Rakete, sondern aus das Licht.
Vor dem Haushalt hier bei uns machen wir uns Sorgen
Beim Blick gen Morgen.
Doch global betrachtet, seien wir ehrlich:
Unser Weg ist nicht beschwerlich.
Ja, global betrachtet ist das sicher richtig. Noch!

Aber wir machen es uns in mannigfaltiger Weise selbst 
schwerer als es nötig wäre und verschaffen uns so schmerz-
liche Nachteile. Auf Europa-, Bundes- und Landesebene ist 
diese Problematik seit langem ein Ärgernis. Doch zwischen-
zeitlich schlägt die Überbürokratisierung auf die Gemein-
den nach unten durch: Datenschutzgrundverordnung, § 2b 
Umsatzsteuergesetz und verteuernde Überregulierung beim 
Bauen, um nur wenige Beispiele zu nennen. Dies alles 
schränkt die Handlungsfähigkeit der Kommunen zunehmend 
ein und beschäftigt sie mit viel unnötiger Bürokratie, was 
dazu führt, dass wir uns kaum noch um das Wesentliche 
kümmern können.
Hinzu kommen Ansprüche und Versprechungen von Bund 
und Land gegenüber der Bevölkerung, die die Gemeinden 
umsetzen sollen, bei denen aber jetzt schon offensichtlich 
ist, dass sie so nicht umsetzbar sind – zum Beispiel die Di-
gitalisierung der Verwaltung, bei der die Kommunen im Re-
gen stehen gelassen werden, oder der Anspruch auf Ganz-
tagesbetreuung in den Grundschulen ab 2026: Lehrkräfte 
sind bereits bei Halbtagsunterricht extreme Mangelware und 
sonstiges Fachpersonal wie Erzieherinnen fehlen schon jetzt 
massiv in den Kitas.
Verschärfend wirkt, dass die Gemeinden seit 2015 praktisch 
durchgehend im Krisenmodus laufen: zunächst die erste 
Flüchtlingswelle aus Syrien und Afrika, dann Corona und 
nun die von Putin initiierte Flüchtlingswelle aus der Ukraine 
einschließlich Energieknappheit, Inflation und Vorbereitungen 
für den Katastrophenfall.
In Summe muss man sagen: So kann man keinen Staat 
machen. Erfolgreich kann man so keinen Staat machen.
Der Staat ist im Begriff, sich durch überbordende Verspre-
chungen und Überbürokratisierung seiner Handlungsfähigkeit 
selbst zu berauben.

Amtliche Bekanntmachungen, Sprechzeiten:
Mo. - Fr. 8 - 12 UhrKirchen, Vereins- und allgemein

Mo. zusätzlich 16 - 18.30 UhrNachrichten
Mi. zusätzlich 13 - 16 Uhr

Bürgermeisteramt Hochdorf Sprechzeiten-Termine
Telefon 50 06-0 mit Bürgermeister Kuttler, Frau Haller,

Frau Wimmer, Frau Reich und Herrn Kerner
nach telefonischer Vereinbarung.www.hochdorf.de

E-Mail / Rathaus-Zentrale: info@hochdorf.de

 

Grünabfallsammelplatz, Wertstoff-, Schrott- und Papier-
container (Recyclinghof) an der L 1201 nach Reichenbach

Öffnungszeiten:
April bis Oktober
Dienstag und Donnerstag 16.30 - 18.00 Uhr
November bis März
Dienstag und Donnerstag 14.30 - 16.00 Uhr
Das ganze Jahr über
samstags 11.00 - 15.00 Uhr

Sperrmüll siehe Müll-ABC 2022

Nächster Abfuhrtermin für Hausmüll
Freitag, 20. Januar 2023 (2-wöchentlich)

Nächster Abfuhrtermin für Hausmüll
Freitag, 3. Februar 2023 (4-wöchentlich)

Nächste Abfuhrtermine für Biomüll
Freitag, 13. Januar 2023
Freitag, 27. Januar 2023

Nächster Abfuhrtermin für Gelber Sack/Gelbe Tonne
Montag, 16. Januar 2023

Nächster Abfuhrtermin für Papiertonne
Freitag, 10. Februar 2023

Nächste Papiersammlung (Vereine)
Samstag, 18. März 2023
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Wir brauchen jetzt von Europa, Bund und Land im Schulter-
schluss mit den ausführenden Kommunen eine Politik, die 
sich am Machbaren orientiert.
Sonst werden in der Bevölkerung Erwartungen geweckt, 
die zwangsläufig enttäuscht werden müssen. Und das führt 
zu Frust und Politikverdrossenheit oder schlimmer noch zu 
Staat- und Demokratieverdrossenheit.
Unsere kommunalen Dachverbände haben hierauf gemein-
sam mit den führenden Unternehmensverbänden nachdrück-
lich gegenüber Regierung und Gesetzgeber hingewiesen.
Es wird Situationen geben, in denen wir werden verzichten 
müssen. Während Corona haben wir das bereits vor Augen 
geführt bekommen.
Verzichten-Können und Sich-Einschränken zum Wohle der 
Allgemeinheit ist jedoch eine Haltung, die nicht so recht zum 
vorherrschenden individualitätsgetriebenen Zeitgeist passen 
will.
Doch wollen wir uns nun den erfreulicheren Dingen zuwen-
den. Vieles im Gemeindeleben läuft wieder in bekannter 
Weise: fast alle Vereinsveranstaltungen konnten dieses Jahr 
wieder stattfinden; alle Vereine bestehen weiter, wenn auch 
der eine oder andere etwas verkleinert; wir haben gleich 
zwei Neubürgerinformationsfahrten durchführen können und 
der Martinimarkt ist wiederbelebt. Auch für Ehrenamtsabend 
und Seniorennachmittag werden wir 2023 wieder einen Platz 
im Kalender finden.
Hierzu beigetragen haben nicht zuletzt alle, die sich haben 
impfen und testen lassen, und alle Ehrenamtlichen – insbe-
sondere von DRK und Feuerwehr –, die während der Pan-
demie beim Testen und Impfen mitgeholfen haben. Hierfür 
meinen ganz herzlichen Dank!
Auch die Fortschreibung unseres Ortsentwicklungskon-
zeptes konnten wir dieses Jahr endlich mit Bürgerbeteili-
gung in Präsenz beginnen.
Verwaltung und Gemeinderat hatten gemeinsam mit Fach-
büros bereits einiges an Vorarbeit geleistet. Nach der ersten 
Beteiligungsrunde in Präsenz und der anschließenden Phase 
der offenen Beteiligung ging der Gemeinderat im November 
in Klausur, um das Vorgebrachte zu diskutieren und ein-
zuordnen. Erfreulicherweise zeigte sich in den Grundlinien 
eine große Einigkeit zwischen Verwaltung, Gemeinderat und 
Bevölkerung. Im Frühjahr 2023 startet die zweite Bürgerbe-
teiligungsrunde, in der es dann auch um konkretere Maß-
nahmen gehen wird, damit wir vor Jahresende über das 
fortgeschriebene Ortsentwicklungskonzept Beschluss fassen 
können.
Das Ortsentwicklungskonzept ist ein übergeordnetes Ele-
ment unserer Steuerung.
Ein wichtiger Bestandteil des Ortsentwicklungskonzeptes 
wird das Thema Klimaschutz werden. Wir haben vorgearbei-
tet und aufgezeigt, wo die Gemeinde – teilweise seit vielen 
Jahren – bereits aktiv ist, wo noch Handlungsbedarf be-
steht, und wo auch die Bürgerschaft ihren gewichtigen Teil 
zum Klimaschutz beitragen kann. Hierzu veranstalteten wir 
nach dem Klimaherbst gemeinsam mit der Klimaschutzagen-
tur des Landkreises sowie weiteren örtlichen Akteuren im 
Frühjahr den Klimaschutztag auf dem Breitwiesenparkplatz, 
um zu informieren und das Bewusstsein weiter zu schär-
fen. Im Jahr 2023 werden wir in besonders prädestinierten 
Bereichen Hochdorf nochmals verstärkt auf die Bevölkerung 
zugehen.
Wie schon gesagt: Wir starten nicht erst jetzt mit Klima-
schutz in Hochdorf. Bereits im vergangenen Jahrzehnt ha-
ben wir einiges dazu beigetagen. Wir haben die Heizungs-
konzepte öffentlicher Gebäude optimiert und Photovoltaik 
auf Jugendhaus, Schule und Rathaus installiert. Gemeinsam 
mit dem Turnverein prüfen wir gerade Photovoltaik-Konzepte 
auf dem Vereinsheim im Aspen. Wir haben mehrere Streu-
obstbaumpflanzaktionen verschiedener Hochdorfer Vereine 
finanziell unterstützt. In den vergangenen Jahren konnten 
wir rund 3000 Waldbäume auf brachliegenden kommunalen 
Flächen pflanzen – beide Male größtenteils mit externen 
Fördermitteln.
Ebenfalls dem Klimaschutz dienlich ist die Umlenkung von 
Verkehr in Richtung Radverkehr. Zwei RegioRad-Stationen 
mit Leihrädern und Leih-Pedelecs haben wir eingerichtet – 
leider sind die Räder oft defekt oder nicht verfügbar. Ob 
dies auch eine Option für den Ortsteil Ziegelhof sein könn-
te, muss geprüft werden. Andererseits setzen wir auf den 

Radwegebau. Von der Querspange an der B 10 bis nach 
Hochdorf hinein werden wir einen Radweg nach heutigem 
Standard bauen. Wir konnten mit dem Land vereinbaren, 
dass es praktisch alle Kosten übernimmt. Zudem konnten 
wir 2022 Jahr endlich den Radweg nach Roßwälden aus-
bauen. Auch hierfür konnten wir nach langen Verhandlungen 
schließlich doch noch die Fördermittel nach Hochdorf holen, 
obwohl wir nicht – wie eigentlich dafür Voraussetzung – ge-
radeaus, sondern um die Eichenhöfe herum bauen mussten.
Für die Verbesserung des innerörtlichen Rad- und Fußver-
kehrs wollen wir die Ideen aus der Bürgerbeteiligung mit 
einbeziehen.
Auch Verbesserungen im ÖPNV tragen zum Klimaschutz bei.
Hoch erfreut sind wir darüber, dass wir beim Landkreis 
eine ganz erhebliche Verbesserung des Busverkehrs haben 
erwirken können. Ab Januar 2024 soll die Linie 144 vom 
Reichenbacher Bahnhof mit erstmaligem Halt im Ortsteil 
Ziegelhof durch Hochdorf und Notzingen bis zum Kirch-
heimer Bahnhof und zurück verkehren. Hinzu kommt eine 
neue Linie 147, die vom Plochinger Bahnhof durch Hochdorf 
bis zum Kreisverkehr und wieder zurück fahren wird. Beide 
Linien haben eine höhere Frequenz.
Zudem werden wir innerhalb der bebauten Bereiche Hoch-
dorfs Flächen identifizieren, die als Grünflächen erhalten 
werden sollen und so als natürliche Klimaanlage, als Kalt-
luftentstehungsflächen für Hochdorf dienen und zugleich 
unseren dörflichen Charakter erhalten.
Erfreulicherweise logiert Hochdorf bereits auf den vorderen 
Plätzen im landkreisweiten Klimaranking. Aber darauf wollen 
wir uns nicht ausruhen.
Im Bereich Senioren haben wir in den vergangenen Jahren 
auch durch die Aktivitäten der Arbeitskreise SamT und Netz-
werk dankenswerterweise viel erreicht.
Mit der Amalien-Residenz der Evangelischen Heimstiftung 
haben wir eine Pflegeeinrichtung im Breitwiesenareal in 
Hochdorf etablieren können. Das neuartige Konzept Woh-
nenPLUS ist ein Leuchtturmprojekt, das bei größtmögli-
cher Selbständigkeit und Flexibilität für die Bewohner zu-
gleich fast bis zur Vollpflege alles bietet.
Trotz dieser schönen Erfolge bleibt das Thema Senioren 
weiterhin auf der Agenda – auch beim künftigen Ortsent-
wicklungskonzept. Wir haben uns über das Landratsamt 
erfolgreich für das Projekt „Quartier 2030“ beworben, bei 
dem besondere Bürgerbeteiligung für Senioren stattfand. 
Alle Einwohner ab 60 Jahren wurden angeschrieben und 
eingeladen. Als wichtige Punkte wurden u.a. ein klassisches 
Pflegeheim und der Erhalt eines Supermarkts genannt. Bei-
des haben wir im künftigen Baugebiet „Mittleres Feld“ vor-
gesehen.
Ein ganz dicker Brocken wartet in den kommenden Jahren 
mit der Generalsanierung der Breitwiesenhalle auf uns. In 
Zusammenarbeit mit dem für Sport- und Festhallen lang-
jährig qualifizierten Ingenieurbüro Knecht haben wir zwei 
Beteiligungsrunden mit den Vereinen abgeschlossen und das 
Sanierungskonzept im Gremium beraten. Auch bei diesem 
Projekt wird der Klimaschutz Pate stehen. Aufgrund der 
stark gestiegenen Baupreise warten wir mit der Umsetzung 
zunächst ab. Zudem sind wir hier auf Fördermittelzusagen 
angewiesen.
Damit wir die vielen Anfragen von Leuten, die in Hochdorf 
wohnen wollen, weiterhin positiv beantworten können, ar-
beiten wir intensiv an mehreren Plangebieten.
Im Plangebiet Talbachgasse konnten wir in kürzester Zeit 
alle Grundstücke verkaufen. Die Aufsiedlung ist praktisch 
abgeschlossen.
Im Plangebiet Hofäcker I sind die Erschließungsarbeiten 
abgeschlossen. Beim Verkauf der Baugrundstücke hat man 
uns diese geradezu aus der Hand gerissen. Auch hier hat 
die Aufsiedlung zügig Fahrt aufgenommen.
In den Plangebieten „Obeswiesen“/„Mittleres Feld“ wollen 
wir im westlichen Bereich Wohnflächen und im östlichen 
Bereich Richtung Roßwälden Gewerbeflächen schaffen. 
Auch unser Supermarkt will dorthin umziehen und sich im 
neuen Gebäude von der Größe her verdoppeln. Wir haben 
uns mit den übergeordneten Behörden abgestimmt. Fast 
alle Eigentümer haben sich zwischenzeitlich einverstanden 
erklärt. Bei einzelnen Eigentümern versuchen wir es weiter-
hin mit Überzeugungsarbeit. Viele vorbereitende Arbeiten für 
die Planungen sind bereits durchgeführt. Auch das Thema 
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Lärmschutz ist grundsätzlich geklärt. Wir hoffen, hier im Jahr 
2023 weitere Schritte voranzukommen.
Sowohl für „Hofäcker I“ als auch für „Obeswiesen“ können 
wir ein neuartiges, jedoch nur befristet geltendes Verfahren 
mit kürzerer Verfahrensdauer anwenden: § 13b des Bauge-
setzbuches.
Als kleine Gemeinde sind wir seit Jahrzehnten von der 
Region Stuttgart auf Eigenentwicklung zurückgesetzt und 
können uns daher nur sehr begrenzt entwickeln. Insofern 
schafft uns § 13b des Baugesetzbuches überhaupt erst Ent-
wicklungsmöglichkeiten, die wir davor nicht hatten und da-
nach nicht mehr haben werden – leider nur zeitlich befristet.
Im Bereich der Wettestraße legen wir besonderes Augen-
merk auf die dort teilweise historische Bebauung. Sie stellt 
einen zentralen Bereich unseres Sanierungsgebietes dar. 
Dieser Bereich könnte zusammen mit der Wegeverbindung 
zum und entlang dem Talbach sowie insbesondere dessen 
Begleitgrüngestaltung ein Thema der weiteren Bürgerbeteili-
gung zum Ortsentwicklungskonzept werden.
Auch schräg gegenüber dem Rathaus können wir nun 
endlich das Ortsbild verbessern, denn dieser Bereich ist 
Hochdorfs Visitenkarte. Der Gemeinderat hat nach lan-
ger Diskussion sich abschließend für eine Neugestaltung 
dieses sogenannten Hirschareals ausgesprochen, die eine 
Neubebauung nach hinten abgerückt vom verkehrsreichs-
ten Straßenabschnitt Hochdorfs vorsieht, und zugleich die 
Sicht auf Pfarrhaus und Kirche freigibt. Die Flächen für 
einen künftigen Kreisverkehr haben wir in diesem Zuge 
auch gesichert. Damit irgendwann tatsächlich ein Kreisver-
kehr entsteht, müssen wir das Regierungspräsidium noch 
von der verkehrlichen Erforderlichkeit eines Kreisverkehrs 
überzeugen.
Nach mehrjährigen Verhandlungen ist es uns erfreulicherwei-
se gelungen, das brachliegende Grundstück in der Kauzbühl-
straße mit 60 % Fördermitteln zu erwerben. Nun können wir 
endlich die Parksituation im alten Ortskern verbessern, um 
nicht zuletzt unseren Einzelhandel zu unterstützen. Hierfür 
werden wir erneut Fördermittel erhalten.
Wir haben die Friedenskirche übernommen.Für den Erwerb 
konntenwir 60 % Fördermittel nach Hochdorf holen.
Damit fördern wir in besonderem Maße unsere örtliche Ver-
einslandschaft. Wir stellen die Räume den Hochdorfer Ver-
einen zu Schulungs-, Unterrichts- und Übungszwecken im 
gymnastischen, musikalischen, künstlerischen und kulturellen 
Bereich zur Verfügung. Öffentliche Veranstaltungen sind mit 
Rücksicht auf die Nachbarschaft nicht vorgesehen. Zurzeit 
dienen die Räumlichkeiten auch als Coronatest-Station.
Beim jahrzehntelangen Thema Vereinslager konnten wir 
schließlich auch eine Lösung finden. Wir haben endlich ei-
nen gangbaren Standort gefunden – vielleicht interimsweise, 
vielleicht nicht optimal, aber zweckmäßig. Die Gemeinde hat 
den Platz hergerichtet und stellt ihn nun nach Absprache 
den Vereinen zur Verfügung.
Als Fairtrade-Gemeinde dürfen wir uns besonders darüber 
freuen, dass wir 2022 die Re-Zertifizierung als Fairtrade-
Gemeinde erhalten haben. Hierfür danke ich den vielen 
Ehrenamtlichen im Hintergrund.
Im Bereich Kinder und Jugend sind wir schon einige Mei-
lensteine vorangekommen.
Wir haben den Breitwiesenspielplatz mit tatkräftiger Unter-
stützung der Bevölkerung zum zentralen Treffpunkt für junge 
Familien gemacht. Zwischenzeitlich konnten wir – erneut mit 
maßgeblicher Hilfe von Eltern – auch noch ein Spielgerät 
für Kleinkinder aufstellen. Eine Spielzeugkiste haben wir 
ebenfalls ergänzt.
Das katholische Albert-Schweitzer-Kinderhaus hat nach 
ca. 40 Jahren eine neue Gartenanlage bekommen. Die neue 
Kinderkrippe bietet 20 Plätze und ist bereits an ihrer Kapa-
zitätsgrenze angelangt.
Mit den Waldmäusen haben wir einen evangelischen Wald-
kindergarten, der bereits eine zweite Gruppe eröffnet hat.
Das evangelische Kinderhaus am Talbach feierte sein 25jäh-
riges Jubiläum. In diesem Zusammenhang haben wir bereits 
einige Sanierungsarbeiten durchgeführt. Weitere Maßnahmen 
stehen an.
Bei allen kirchlichen Kinderbetreuungseinrichtungen tragen 
wir als bürgerliche Gemeinde den Großteil der Kosten – so 
ist es landauf landab üblich.

Insgesamt steigt die Nachfrage nach Betreuung am Nach-
mittag und nach Krippenplätzen weiter an. Als ersten Schritt 
haben wir in diesem Zuge im Albert-Schweitzer-Kinderhaus 
das Nachmittagsangebot erweitert. Es bestand jedoch wei-
terer Bedarf.
Deshalb haben wir im Bereich des alten Ortskerns den 
ehemaligen Hofkindergarten als Kinderhaus Im Hof wieder-
eröffnet – und zwar mit flexiblem ganztägigem Betreuungs-
angebot für Kinder ab einem Jahr.
Erfreulicherweise zieht es viele junge Familien nach Hochdorf. 
Auf der anderen Seite bedeutet dies, dass unsere Kapazität 
an Kita-Plätzen schon wieder ausgereizt ist. Die Planungen 
einer weiteren zweigruppigen Kita in der Jahnstraße neben 
dem Jugendhaus sind in vollem Gange. Bauen ist das eine; 
noch schwieriger dürfte sich die Personalsuche gestalten.
Doch nicht genug: im Gartengeschoss der ehemaligen Frie-
denskirche möchten wir sogenannte Tageseltern in ande-
ren geeigneten Räumlichkeiten (TiagR) insbesondere für 
Kinder unter 3 Jahren ermöglichen. Hierfür ist ein geringfü-
giger Umbau vorgesehen; aber auch hier gilt es am Ende, 
Tageseltern zu finden.
In der Kinderbetreuung haben wir inzwischen ein sehr breit 
gefächertes Angebot erreicht, verschaffen den sehr stark 
belegten bestehenden Einrichtungen Luft und sind den Wün-
schen der Eltern nachgekommen – insbesondere bei der 
immer wichtiger werdenden Flexibilität.
Immer mehr Schulkinder nutzen das flexible Angebot un-
serer Schulkindbetreuung früh morgens, mittags und nach-
mittags. Aufgrund der vielen Kinder, die bereits jetzt am 
Mittagessen teilnehmen, ist eine Mensa erforderlich. Die-
se Mensa entsteht im Gebäude der Amalien-Residenz der 
Evangelischen Heimstiftung. Aktuell läuft die Beschaffung 
der Ausstattung und Möblierung der Räume und der Küche. 
Der Betrieb der Mensa ist europaweit auszuschreiben.
Als weitere Maßnahme in diesem Umfeld steht die energe-
tische Sanierung des Pavillons an, in dem sich die flexible 
Schulkindbetreuung befindet. Das Thema Ganztagesschu-
le und/oder Ausbau der flexiblen Schulkindbetreuung wird 
uns in 2023 und in den kommenden Jahren beschäftigen. 
Daraus wird sich schließlich die künftige Konzeption der 
Schule ableiten, die wiederum Voraussetzung für alle even-
tuell erforderlichen Baumaßnahmen im Bereich Schule und 
Schulkindbetreuung ist.
Nun zum Breitwiesenareal: Die Positionierung der Amalien-
Residenz lässt uns die Möglichkeit, praktisch alle weiteren 
im Ortsentwicklungskonzept für das Breitwiesenareal vor-
gesehenen Nutzungen zu verwirklichen: Dorfplatz, kleinflä-
chige Einkaufsmöglichkeiten (z. B. Metzger, Bäcker, Obst/
Gemüse etc.) mit Verweilqualität und Gastronomie, sowie 
Gesundheitsdienstleistungen und Wohnungen. Erfreulicher-
weise haben wir einen Projektträger aus der näheren Um-
gebung gefunden, der zwischenzeitlich die Baugenehmigung 
erhalten hat.
In Abstimmung mit dem Dorfplatz und dem Wohn- und 
Geschäftshaus werden wir den Parkplatz und Festplatz 
gestalten. Hier wird weiterhin genug Platz für das Musikfest 
zur Verfügung stehen. Zudem planen wir hier eine Ladesta-
tion für Elektrofahrzeuge mit ein. Weitere solcher Stationen 
entstehen am Friedhof, am Rathaus, in der Kauzbühlstraße 
und in der Stellestraße. Im Breitwiesenweg und im Gewer-
begebiet gibt es bereits welche.
Auch der Talbach soll mitten im Ort natürlicher, erlebbarer 
und zugänglicher gemacht werden. Dies wird zudem kli-
matische und ökologische Vorteile bringen. Hierfür stehen 
erhebliche Fördermittel im Raum. Erste Planungsergebnisse 
haben wir bereits präsentiert. Leider haben die Grundstücks-
verhandlungen mit den angrenzenden Eigentümern bisher 
nicht zum Ziel geführt, sonst wäre das Projekt längst umge-
setzt. Der Bach wird im Zuge der Renaturierung mehr Raum 
benötigen und mäandrieren.
Mit dieser Vergrößerung des Talbachbettes erledigen wir 
gleich noch eine weitere Aufgabe: Bei Hochwasser und 
Starkregen steht dem Talbach, der den ganzen Ort entwäs-
sert, dann deutlich mehr Volumen zur Verfügung: Aus der 
Umgebung fließt dann mehr Wasser schneller ab und die 
Schadensgefahr ist dadurch verringert. Zudem sind mehrere 
kleinere Einzelmaßnahmen im Außenbereich in Arbeit. Be-
züglich des Tobelbachs sind wir weiterhin gemeinsam mit 
einem erfahrenen Ingenieurbüro in Verhandlungen mit dem 
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Regierungspräsidium. Zudem warten wir noch auf Daten, die 
im privaten Bereich zu erheben sind.
Wir haben in den letzten Jahren einiges im Bereich Ver-
kehrssicherheit und Verkehrslärmminderung erfolgreich 
durchgefochten, z.B. eine lärmmindernd sanierte Ortsdurch-
fahrt der Landesstraße sowie – gemeinsam mit Nachbar-
kommunen – Tempo 30 und ein LKW-Durchfahrtsverbot. 
Kleiner Wermutstropfen bleibt die Ortsdurchfahrt der Kreis-
straße vom Rathaus Richtung Roßwälden. Hier gilt zwar 
das LKW-Durchfahrtsverbot, aber um Tempo 30 müssen 
und werden wir dort weiterhin kämpfen. Mit der Pflegeein-
richtung Amalien-Residenz im Breitwiesenareal, in der viele 
ältere Menschen wohnen, sehen wir jetzt die Chance, einen 
weiteren Versuch zu starten. Hierzu benötigen wir allerdings 
ein aktuelles Verkehrsgutachten. Dieses konnte wegen der 
aufgrund der Dauerbaustelle in Notzingen verfälschten Ver-
kehrszahlen erst verspätet erstellt werden. In 2023 besteht 
aber begründete Aussicht auf Erfolg in dieser Sache.
Die Internetgeschwindigkeit ist für Gewerbetreibende wie 
für Einwohner ein zunehmend entscheidender Standortfak-
tor. Seit Frühjahr 2015 ist Hochdorf beim Festnetz wie beim 
mobilen Zugang vorn mit dabei, ohne dass die Gemeinde 
etwas dafür bezahlen musste. Viele andere Gemeinden ha-
ben dafür sehr viel Geld investieren müssen. Vor wenigen 
Monaten ist es uns gemeinsam mit über 33 % der Bevöl-
kerung gelungen, die Deutsche Glasfaser für den weiteren 
Ausbau für maximale Geschwindigkeiten mit Glasfaser bis in 
die Gebäude (FTTH) zu gewinnen. Die Baumaßnahmen soll-
ten noch 2023 beginnen. All unsere neuen Baugebiete sind 
bereits jetzt standardmäßig mit Glasfaser versorgt.
In Anlehnung an unseren Grundsatz, jedes Jahr eine Straße 
oder zumindest einen Straßenabschnitt zu sanieren, be-
schäftigen uns im Jahr 2023 die Ziegelhofstraße und die 
Friedenstraße. Bei der Auswahl orientieren wir uns nicht 
nur am Zustand der Oberfläche, sondern auch an allem, 
was darunter an Leitungen liegt. Es handelt sich um eine 
Komplettsanierung und den Einbau eines Regenwasserka-
nals der künftig für Entlastung bei Starkregen sorgen kann.
Im Ortsteil Ziegelhof haben wir auf Anregung der Bewohner 
ein Mitfahrbänkle eingerichtet. In Corona-Zeiten wurde oder 
wird es natürlich nicht gerade intensiv genutzt. Wir werden 
sehen, wie sich der Bedarf entwickelt, wenn ab 2024 die 
Linie 144 in diesem Bereich eine Haltestelle haben wird.
Im Ortsteil Ziegelhof wollen wir auch die problematische 
Parksituation entschärfen und öffentliche Parkplätze schaf-
fen, sowie private Parkplätze ermöglichen. Erfreulicherweise 
machen immer mehr Bewohner von dieser von der Gemein-
de unterstützten Möglichkeit Gebrauch.
Den beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan setzen wir zügig um.
Die Sanierung und Erweiterung der Fahrzeughalle mit Ein-
satzzentrale und Nebenräumen im Feuerwehrhaus ist ab-
geschlossen.
Unser historisch wertvolles Feuerwehrfahrzeug LF 16 / TS 
ist mittlerweile bald 40 Jahre alt und konnte erfreulicherweise 
im Frühjahr durch das neue Fahrzeug LF 20 ersetzt werden.
Darüber hinaus konnten wir für die Feuerwehr ein gutes 
gebrauchtes Fahrzeug erwerben und in ein Mehrzweckfahr-
zeug umbauen.
Bereits weit vor der sich abzeichnenden Energiekrise hat 
die Feuerwehr ein mobiles Notstromaggregat erhalten, das 
den Betrieb des Feuerwehrhauses sicherstellt. Und dieser 
Tage erhält die Gemeinde ein weiteres mobiles Notstrom-
aggregat, um ggf. die Breitwiesenhalle als Notfalltreff-
punkt zu versorgen.
An dieser Stelle ein ganz herzlicher Dank an die Kameradin-
nen und Kameraden der Feuerwehr für unzählige Stunden 
ehrenamtlichen Einsatzes.
Mein aufrichtiger Dank gilt auch den zahlreichen Hochdorfer 
Privatpersonen, die uns Wohnraum für Ukrainer zur Verfü-
gung stellen. Weiterer Wohnraum für Ukrainer entsteht ge-
rade in Windeseile auf einem gemeindeeigenen Grundstück 
am Ende der Schillerstraße. Nur so können wir unserer 
Aufnahmeverpflichtung nachkommen.
Bevor ich nun zum Schluss meiner Haushaltsrede komme, 
möchte ich mich besonders bedanken – einerseits bei Frau 
Haller für die Erstellung des Haushaltplanes und andererseits 
auch bei meinen sehr motivierten und engagierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern – gerade auch unter den erschwerten 
Bedingungen durch Corona und die Ukraine-Krise.

Mein Dank gilt aber natürlich auch dem Gemeinderat und 
der engagierten Bürgerschaft für das Vorankommen bei vie-
len Projekten.
Wir sind auf einem guten Weg. Lassen Sie uns diesen mit 
Schwung, Elan und Zuversicht weitergehen.
Und um auf den Beginn meiner Rede zurückzukommen:
Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche und das Mach-
bare!
Das ist effizient, effektiv und spart Energie.
Vielen Dank!

Haushaltsrede der Kämmerin 2023

Sehr geehrter Herr Kuttler, sehr geehrtes Ratsgremium,
die Erstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2023 war 
anders wie sonst. Nicht unbedingt im Vorfeld wegen der 
gesetzten Zeitvorgabe für die rechtzeitige Antragstellung auf 
Förder-Mittel für die Kinderbetreuungseinrichtung, sondern 
weil seit Kriegsausbruch im Frühjahr dieses Jahres andere 
Situationen und Überlegungen den gewohnten Alltag über-
lagern.
Ausserdem wurden auch die finanziellen Orientierungsdaten 
vom Land relativ spät fortgeschrieben und sind weiterhin 
mit Fragezeichen zu sehen. Die Bundesregierung geht von 
einer schrumpfenden Wirtschaft aus, es kann sogar zu einer 
Rezession kommen. Die Inflationsrate mit derzeit 7 v.H. wird 
sich weiter auf die Preise auswirken.
Jedoch gibt die Steuerschätzung günstigere Prognosen für 
2023 als noch im Frühjahr und Herbst dieses Jahres wieder. 
Die aktuelle Steuerschätzung geht mit einer positiven Prog-
nose daher. Was unten bei den Kommunen tatsächlich zur 
Verfügung steht, ist aber verzerrt.
Die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Land und dann 
zwischen Land und Kommune müssen mehr als gut beraten 
und beschlossen sein. Ansonsten kommen die Kommunen 
langfristig in finanzielle Probleme. Bekannt sind die Bereiche 
der gestiegenen Energie- und Baukosten, der hohen Tarifab-
schlüsse im Lohnsegment und der anhaltenden Inflation. Die 
finanziellen Möglichkeiten werden weiter schrumpfen, sollte 
die Menge und der Standard der Aufgabenerfüllung sich 
weiter so bewegen.
Hier sehen Sie die Erträge im Entwurf 2023 mit noch 12 
Mio. Euro.
Die Steuereinnahmen sollen laut Bund höher ausfallen als 
2022, jedoch kann die tatsächliche Auswirkung der beste-
henden und weiteren Inflation und damit Kostensteigerung 
noch nicht abgebildet werden.
Umso schwieriger ist die Planung für das Jahr 2023 und 
die Folgejahre.
Erst vergangene Woche haben wir aufgrund neuer Meldun-
gen vom Land die Zahlen der Steuereinnahmen und Zuwei-
sungen korrigiert, wenn auch mit „Unbehagen“. Gegenüber 
dem Ihnen vorliegenden Entwurf ergeben die Anpassungen 
im Ergebnishaushalt ein geringeres Defizit:
In einer gemeinsamen Finanzkommission von Land und 
Kommunen wurden Empfehlungen abgegeben, aus denen 
hier zwei Punkte genannt werden:
Maßnahmenpaket des Landes zur Unterstützung der Kom-
munen in Sachen Aufnahme von Geflüchteten sowie Aufsto-
ckung der Förderung im Bereich Kinderbetreuung.
Doch weiterhin bedeutet das Zahlenwerk 2023 mehr als eine 
Unsicherheit. Die Fragen bleiben im Raum stehen: Wie geht 
es weiter, wie sieht die finanzielle Situation in einem Jahr 
tatsächlich aus? Werden die Erträge in dieser Höhe kom-
men, welche Auswirkungen bei den Aufwendungen müssen 
geschultert werden?
Die kommunale Aufgabenerfüllung, ob unter Pflicht- oder 
unter Freiwilligkeitsleistung zu sehen, geht weiter und soll 
auch weitergehen:
Ein aktueller Beitrag in einem Fachjournal, wie so viele zur 
derzeitigen Situation, wird übertitelt mit „Es folgt das Jahr 
des Optimismus. Mit einer Gesellschaft mit beschränkter 
Hoffnung ist keine Zukunft zu machen.“ Stimmt wohl!
Aber alle Akteure müssen bereit sein, ihren Teil dazu beizu-
tragen, d.h. in den Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land 
und Kommunen und innerhalb der einzelnen Verbände und 
Organisationen moderat damit umzugehen.
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Nun zu den Zahlen zum Haushaltsplan-Entwurf 2023
Der fortgeschriebene Ergebnishaushalt hat einen Umfang 
von rund 12,6 Mio. Euro Erträgen und 12,7 Mio. Euro Auf-
wendungen.
Neben den laufenden gewohnten Zahlen sind folgende Eckpunkte 
bei den Erträgen zu nennen, die das Jahr 2023 hier prägen:
•	 Hoher Einkommensteueranteil, hohe Zuweisungen und 

Gewerbesteuer, deren Aufkommen wir ebenfalls optimis-
tisch oben angesetzt haben

•	 Aktualisierte Ertragssummen bei kostenrechnenden Ein-
richtungen wie Kinderbetreuung, Abwasser und Wasser, 
Friedhof soll noch folgen.

Somit liegt wie gewohnt der größte Anteil an den Erträgen in 
2023 mit 60 v.H. bei Steuern und Abgaben, gefolgt von Zu-
weisungen mit 24 v.H. und rund 13 v.H. bei öffentlichen und 
privaten Entgelten. Der Gesamtbetrag der Erträge pro Kopf in 
Hochdorf lautet damit auf 2.601 Euro bei 4.842 Einwohnern, 
im Vorjahr waren dies planerisch 2.266,54 Euro pro Kopf, im 
Abschlussjahr 2021 lagen diese bei 2.507 Euro pro Kopf.
Die Aufwendungen mit 12,7 Mio Euro können mit Beschluss 
zur Kreisumlage im Kreistag am 15.12.2022, die in der Höhe 
von 2022 bleibt, sowie einem Budgetbeschluss des Gemein-
derats vom 13.12.22, ebenfalls aktualisiert werden:
Somit liegen die Transferaufwendungen in Höhe von 45 v.H. 
beim größten Anteil, gefolgt von Sach- und Dienstleistungen 
bei 22,8 v.H. und Personalaufwendungen mit rund 17 v.H.
Geprägt ist die Gesamthöhe der Aufwendungen in 2023 vor 
allem von:
•	 Mehr Einrichtungen im Kinderbetreuungsbereich wie Kin-

dergarten und Schulmensa sowie Unterbringungseinrich-
tungen für Flüchtlinge und damit mehr Sachaufwendungen

•	 Hier wurden schon anteilige Personalkosten angesetzt 
wie auch beim Bereich „Unterbringung von Flüchtlingen“, 
obwohl das Problem der Personalgewinnung bleibt.

•	 Neue Themen wie E-Mobilität (E-Ladesäulen). Photovol-
taik (Kinderhaus und Flüchtlingscontainer) und damit hö-
here Bewirtschaftungskosten,

•	 Höhere Preise aufgrund Inflation: Trotzdem wurden zum 
Teil durchschnittliche Planansätze angesetzt, was bedeu-
ten soll: „Sparen ist angesagt!“

•	 Höhere Energiekosten aus Ausschreibung Strom und Gas
Über die ganzen Teilbereiche ist zwar prozentual gegenüber 
dem Vorjahr kein großer Unterschied ersichtlich - außer 
eben bei den Steuereinnahmen. Aber in der Gesamtheit 
des Haushaltsplans zeigt sich, dass die Belastung sich über 
mehrere Produktbereiche oder Teilhaushalte verteilt.
Beim Vergleich der Teilhaushalte 2023, hier einmal mit dem 
Jahr 2013, zeigt sich die generelle Entwicklung:
Zum Beispiel beim THH 3 Schulwesen: Eine Steigerung des 
Defizits um über das Doppelte oder beim THH 6 Kinder und 
Jugend um rund 220 v.H.!
Dagegen natürlich auch die Steigerung des wichtigen THH 
13, d.h. der Steuern und Finanzzuweisungen um 180 v.H.
Insgesamt ergibt sich im Entwurf 2023 dann ein Defizit in 
Höhe von rund 78 T Euro, von 16 Euro pro Einwohner der 
Gemeinde Hochdorf. Der Abschluss 2021 ergab ein Über-
schuss von 184 Euro pro Einwohner.
Anhand der Kennzahlen spiegelt sich das bisher Ausgesag-
te wider: Die Steueraufwandsdeckungsquote ist hoch, das 
Nettosteueraufkommen ist hoch sowie der Personalaufwand 
pro Kopf steigend.
Was bedeutet dies für die Rücklagen, die in den vergange-
nen Jahren aufgebaut wurden:
Die Ordentliche Rücklage als Folge der Ergebnisse aus dem 
laufenden Haushalt wird bei Stand von 7 Mio. Euro, bzw. 
durch das Ergebnis 2022 eventuell nochmals erhöht, dann 
in 2023 mit rund 77 T Euro zum Ausgleich herangezogen.
Die außerordentliche Rücklage (v.a. aus Überschüssen des 
Grundstückverkehrs) soll 2023 nicht in Anspruch genommen 
werden.
Nun zu den Investitionen für das Planjahr 2023
Die größte Summe fließt in den Bereich Kinderbetreuung mit 
einem neuen Kinderhaus und der Investitionssumme von 2,2 
Mio im Entwurf für die Jahre 2023 und 2024. Dieser Wert 
muss aktualisiert im HH-Plan dann vermutlich mit insgesamt 
2,4 Mio. Euro angesetzt werden. Gefolgt wird diese Investi-
tion von Straßensanierungen. Hier sind weitere Verkehrsan-
lagen wie Brücke und Bushaltstellen eingeplant: Insgesamt 
mit 590 T Euro.

Genauso muss weiter in die RÜBs und RÜs investiert wer-
den, mit deren Sanierung bereits 2022 begonnen wurde. 
Insgesamt für den Bereich der Ver- und Entsorgung sind 
478 T Euro eingesetzt. Für Grundstücke und Beschaffungen 
der Verwaltung insgesamt 455 T Euro.
Für die Innenausstattung der Schulmensa ist die geplante 
Summe aus 2022 nochmals neu eingesetzt mit 300 T Euro, 
da sich die Beschaffung und Bezahlung ins neue Jahr zieht.
Für die Planung der Generalsanierung der Breitwiesenhalle 
sind 100 T Euro im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen, die in 
den Folgejahren in die Maßnahme münden soll.
Für den Bereich Umwelt, Friedhof, Natur sind in 2023 Inves-
titionen mit 155 T Euro eingeplant, d.h. für Spielplatz und 
Gewässer sowie Ruhebänke.
Die Investitionen im Zusammenhang mit Klimawandel und 
Umweltschutz verteilen sich auf andere Bereiche im Haus-
haltsplan wie bei Energie. Entsprechende Maßnahmen spie-
geln sich mehr im Ergebnishaushalt wider. Als Folge aus der 
Fokusberatung die Planung einer Energetischen Quartierssa-
nierung in 2023 mit Unterstützung von Fördermitteln genannt.
Welche Deckungsmittel sind für diese Investitionen in 2023 
vorgesehen bzw. möglich?
Zum größten Teil die vorhandenen Geldmittel, dann einzelne 
Grundstücksverkäufe sowie Zuschussmittel.
Für das neue Kinderhaus wird ein Förderantrag gestellt. 
Ob und in welcher Höhe ein Ausgleichszuschuss erfolgt, 
ist rechnerisch nicht zu ermitteln. Es wird eine Summe be-
antragt aus der Erfahrung der bisherigen Anträge und der 
aktuellen finanziellen Situation der Gemeinde.
Damit steht und fällt die Höhe der dann noch vorhandenen 
Liquidität.
Insgesamt ist somit ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 
rund 1,7 Mio. Euro notwendig. Zusammen mit der laufenden 
Tilgung entspricht dies dann einem Zahlungsmittelbedarf 
von 1,8 Mio. Euro und somit zum Ende des Jahres 2023 
ein Stand der Kassenmittel bei 5,7 Mio. Euro
Finanzplanung bis 2026
Wie entwickelt sich die Lage dann in den Folgejahren?
Die Bestrebung ist natürlich, zunächst einen gut ausgegli-
chenen Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dann ebenfalls 
die Abschreibungen aus dem laufenden Jahr wieder abzu-
decken. Das erfordert auch Sparmaßnahmen und eventuelle 
Steuererhöhungen. Der Finanzplanungszeitraum weist hier 
auch schon eine entsprechende Tendenz auf. Die Rücklagen 
werden weiter beansprucht werden.
Es sollte eine langfristige Entspannung eintreten bei weiter-
hin mehrfachen Aufgaben, die genau auf Zweck und Aus-
wirkungsbereiche betrachtet werden müssen.
Eine große Maßnahme steht mit der Generalsanierung der 
Breitwiesenhalle bevor: Groß nicht nur bzgl. der Gebäude-
kubatur, sondern auch im finanziellem Ausmaß. Die ersten 
Kosten und miteingearbeiteten Wünsche lassen aufhorchen. 
Belastet wird das Vorhaben weiter durch die gestiegene und 
nicht endgültig absehbare Höhe der Baukosten. Schon jetzt 
ist von einem Streichkonzert auszugehen, sofern nicht äuße-
re Umstände die Investitionssumme nach unten bringt. Be-
reits im Plan sind dazu wieder Fördermittel angesetzt. Und 
es sind weitere verschiedene Investitionen in den nächsten 
Jahren zu stemmen: Sei es im Bereich Schule, Ortsentwick-
lung, Straßen, Entwässerung, Klimaschutz, Energie …. Es 
wird so oder so eine Neuverschuldung notwendig sein.
Ziel der nächsten Jahre wird sein, die finanzielle Ausstattung 
der Gemeinde auf ein gleichbleibend moderates Niveau zu 
bekommen.
Der Schuldenstand liegt zum Jahresende 2023 bei 481 Euro 
pro Einwohner inklusive des Eigenbetriebs, d.h. bei 2,31 
Mio. Euro.
Bei einer Neuverschuldung im Jahr 2025 mit 5 Mio. Euro 
und gleicher Einwohnerzahl würde dann die Pro-Kopf-Ver-
schuldung auf 1.032 Euro steigen.
Im grafischen Vergleich von Liquidität, Schulden und Cash-
Flow nähern sich die Linien aneinander an, d.h. ohne die 
Neuverschuldung sind Projekten Grenzen gesetzt in den 
kommenden Jahren.
Jetzt noch zur Wasserversorgung und dem Wirtschaftsplan 
2023 für die Gemeindewerke: Die laufenden und einmaligen 
Aufwendungen wurden bereits mit der jährlichen Anpassung 
der Gebührenkalkulation ausgeführt und beschlossen. Ent-
sprechend wurde der Wirtschaftsplan aufgestellt.
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Ab 2023 muss auch die Darstellung des Plans geändert 
werden. Dies ist vor allem daran sichtbar, dass es keinen 
Vermögensplan mehr gibt, sondern analog der Doppik eine 
Liquiditätsplanung.
Buchungstechnisch wurden die Zahlungsmittel schon von 
Anfang an über die Einheitskasse der Gemeindekasse ge-
führt.
Es gibt die eine oder andere Änderung in der Zuordnung, 
z.B. werden nun die Darlehenszinsen in der Finanzplanung 
dargestellt.
Besonderheiten sind in 2023 nicht anzuführen, ebenso nicht 
in den Folgejahren einschließlich 2026.
Zum Schluss bedanke ich mich bei meinem Team für die 
Unterstützung und das Verständnis, besonders in den Zeiten 
der Haushaltsplanaufstellung. Meiner Meinung nach halten 
wir alle im Rathaus und in den Einrichtungen trotz mancher 
Widrigkeiten zusammen und versuchen, mit den Aufgaben 
und Belastungen klar zu kommen, was in den letzten Jahren 
nicht einfach war und ist.
Auch ein Dank an Sie im Gremium für die Zusammenarbeit 
und die Geduld, wenn wir aus bekannten Gründen nicht 
sofort und vielleicht nicht zu Ihrer vollen Zufriedenheit alles 
bearbeiten können.

Grundsteuerjahresbescheide 2023

Aufgrund einer Programmumstellung wurden die Grundsteu-
erjahresbescheide 2023
an alle Steuerpflichtigen zugestellt.
Dieser Bescheid gilt auch für die Folgejahre sofern kei-
ne Änderung eintritt, wie z.B. Eigentumswechsel, Änderung 
des Steuermessbetrages oder Änderung des Hebesatzes 
der Gemeinde.
Wir möchten Sie bitten, mögliche Änderungen in Bezug 
auf Anschrift oder Bankverbindung bei erteiltem SEPA-Last-
schriftmandat (auf Jahresbescheid angedruckt) dem Steu-
eramt mitzuteilen. Gleichzeitig möchten wir Sie bitten, die 
Grundsteuer zu den angegebenen Fälligkeitsterminen mög-
lichst bargeldlos unter Angabe des Buchungszeichens an 
die Gemeindekasse Hochdorf zu bezahlen.
In diesem Zusammenhang noch ein Hinweis:
Bei Grundstücksverkäufen ist der bisherige Eigentümer 
solange zur Zahlung der Grundsteuer verpflichtet, bis ein 
entsprechender Grundsteuermessbescheid des Finanzamts 
bezüglich des Eigentümerwechsels (Zurechnungsfortschrei-
bung) vorliegt. Diese Zurechnungsfortschreibung erfolgt auf 
den dem Eigentumswechsel folgenden 01. Januar. Wird z.B. 
ein Haus zum 30.04.2023 verkauft, ist der bisherige Eigen-
tümer bis 31.12.2023 der Steuerpflichtige gegenüber der 
Gemeinde.

Hundesteuer – Jahresbescheide 2023

Die Hundesteuerbescheide für das Jahr 2023 wurden den 
Steuerpflichtigen zugestellt. Bitte beachten Sie den in den 
Steuerbescheiden angegebenen Fälligkeitstermin (13.02.2023) 
für die Zahlung und bezahlen Sie die Hundesteuer (sofern 
kein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde) unter Angabe 
des Buchungszeichens an die Gemeindekasse Hochdorf.
Es werden dieses Jahr keine neuen Hundesteuermarken 
verschickt, die vorhandenen Marken sind bis auf Weiteres 
gültig. Wir möchten alle Hundehalter/innen bitten, die Hun-
desteuermarken gut sichtbar am Halsband des Hundes zu 
befestigen. Bei Verlust der Hundesteuermarke ist eine Er-
satzmarke gegen eine Gebühr von 2,50 Euro bei der Ge-
meindeverwaltung zu erwerben.
Wir bitten alle Hundehalter/innen Folgendes zu beachten:
•	 Wer einen über drei Monate alten Hund im Gemein-

degebiet hält, muss dies innerhalb eines Monats nach 
Beginn der Hundehaltung oder nachdem der Hund das 
steuerbare Alter erreicht hat, der Gemeinde schriftlich 
anzeigen.

•	 Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzun-
gen für eine gewährte Steuervergünstigung, so ist auch 
dies der Gemeinde innerhalb eines Monats schriftlich 
anzuzeigen. Wird ein Hund veräußert, so ist der Name 
und die Anschrift des Erwerbers anzugeben.

 
 
 
 
 

Die Gemeinde Hochdorf (Landkreis Esslingen) sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haben Sie Interesse? Bewerben Sie sich... 
Die detaillierte Stellenausschreibungen finden Sie auf 

unserer Homepage unter www.hochdorf.de. 
 

Möchten Sie vorab noch mehr erfahren? Dann melden Sie 
sich gerne telefonisch unter 07153 5006-20 bei Frau 
Wimmer (Leitung Haupt- und Ordnungsamt). Wir freuen 
uns auf Ihre Bewerbung! 
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie 
bitte an die Gemeinde Hochdorf, Kirchheimer Str. 53, 
73269 Hochdorf oder gerne auch per E-Mail an 
d.wimmer@hochdorf.de. 

Stv. Leitung des Amtes für 
Finanzen (m/w/d) 

 
 
 

Mitarbeiter/-in im Bereich 
technische Liegenschaften 

(m/w/d) 
 
 
 

pädagogische Fachkräfte (m/w/d) 
mit einem Stellenanteil von 30 % 
bis 100 % für das Kinderhaus im 

Hof 

Schulkindbetreuung Hochdorf sucht...

Wer hat Freude an der Arbeit für unsere Grundschulkin-
der, das Team der Schulkindbetreuung Hochdorf benötigt 
ab dem kommenden Jahr 2023 eine Haushaltshilfe für 
das Mittagsband an 4 Tagen die Woche Mo. bis Do. ab 
11.45 Uhr.

Bei Interesse oder Fragen melden Sie sich bitte bei 
der Gemeindeverwaltung Hauptamtsleiterin Frau Wim-
mer unter d.wimmer@hochdorf.de / Tel. 07153/5006-20 
oder Frau Fackler e.fackler@hochdorf.de oder Telefon 
07153/5006-25
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Alle Jahre wieder… Reinigungs-, Räum- und 
Streupflicht der Anlieger. Laub und Schnee

Erst das Laub, dann der Schnee. Aus diesem Anlass möch-
te das Ordnungsamt auf einzelne Punkte der Streupflicht-
satzung hinweisen.

Wer muss räumen und streuen
Straßenanlieger sind die Eigentümer und Besitzer (Mieter 
und Pächter) von Grundstücken, die an einer Straße liegen 
oder von ihr eine Zufahrt oder einen Zugang haben, auch 
wenn dazwischen bspw. ein Gemeindegrundstück o. ä. liegt 
(jedoch nur wenn der Abstand zwischen Grundstücksgrenze 
und Straße nicht mehr als 10 Meter beträgt).
Sind mehrere Straßenanlieger verpflichtet, dieselbe Fläche 
zu räumen und zu streuen, besteht eine gesamtschuldneri-
sche Verantwortung.
Bei einseitigen Gehwegen sind nur diejenigen Straßenanlie-
ger für den Winterdienst verantwortlich, auf deren Seite der 
Gehweg verläuft.
Wenn Gehwege auf keiner Straßenseite vorhanden sind, 
müssen die Straßenanlieger Flächen in einer Breite von 1,0 
Metern am Rande der Fahrbahn als entsprechende Fläche 
räumen.

Umfang der Reinigungspflicht
Die Reinigung erstreckt sich vor allem auf die Beseitigung 
von Schmutz, Unrat, Unkraut und Laub. Die Reinigungs-
pflicht bestimmt sich nach den Bedürfnissen des Verkehrs 
und der öffentlichen Ordnung.

Umfang des Schneeräumens
Die Flächen (Gehwege oder Seitenstreifen der Fahrbahn) 
sind auf eine Breite von mindestens 1,0 Metern von Schnee 
oder auftauendem Eis zu räumen.
Der geräumte Schnee ist auf dem restlichen Teil der Fläche 
bzw. soweit hier der Platz dafür nicht ausreicht am Rande 
der Fahrbahn anzuhäufen. Beim Eintreten von Tauwetter 
sind die Straßenrinnen und -Einläufe aber wieder so freizu-
machen, dass das Schmelzwasser wieder abfließen kann.
Der geräumte Schnee darf natürlich nicht dem Nachbarn 
zugeführt oder großflächig auf die Straße gekehrt werden.

Beseitigung von Schnee- und Eisglätte
Zum Bestreuen ist abstumpfendes Material wie Sand, Splitt 
oder Asche zu verwenden.
Die Verwendung von auftauenden Streumitteln (Streusalz) ist 
nur ausnahmsweise bei Eisregen erlaubt. In diesen Fällen ist 
der Einsatz so gering wie möglich zu halten.

Zeiten für das Schneeräumen und das Beseitigen von 
Schnee- und Eisglätte
Die Gehwege und sonstigen Flächen müssen werktags bis 
7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 8.00 Uhr geräumt und 
gestreut sein.
Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- 
bzw. Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch 
mehrmals, zu räumen und zu streuen. Die Pflicht endet um 
22.00 Uhr.

 

Älterwerden in Hochdorf gemeinsam gestalten 
– Dorfwerken/Quartier 2030

Was bisher geschah…
Das Projekt „Quartier 2030 – Älterwerden in Hochdorf ge-
meinsam gestalten“ wird vom Landkreis Esslingen und dem 
Land Baden-Württemberg gefördert und unterstützt vom Ku-
ratorium Deutsche Altershilfe.

Per Gemeinderatsbeschluss wurde die Teilnahme an diesem 
Quartiersentwicklungsprojekt angestoßen.
Im April/ Mai 2022 wurden alle Hochdorfer und Hochdor-
ferinnen über 60 Jahren gebeten einen ausführlichen Fra-
gebogen auszufüllen. Bei 1.563 angeschriebenen Personen 
konnte eine sehr gute Rücklaufquote von rund 36 % erreicht 
werden. Zudem haben sich viele die Mühe gemacht, kon-
krete Hinweise und Wünsche zu äußern.
Im Vorfeld haben sich zwischenzeitlich 3 Mal die aktiven 
Akteure in der Seniorenarbeit in Hochdorf ausgetauscht und 
am 07. Mai 2022 an einem Informationsstand auf dem Kli-
maschutztag Hochdorf die Idee des Dorfwerkens vorgestellt.
Die Fragebögen wurden vom Kuratorium Deutsche Alters-
hilfe ausgewertet und in der Gemeinderatssitzung am 27. 
September 2022 in Kurzform vorgestellt.
Sie können die Ergebnisse der Fragebogenaktion auf der 
Homepage der Gemeinde Hochdorf unter der Rubrik Woh-
nen und Leben – Senioren einsehen bzw. sich diese herun-
terladen.

Und dann…
Das Fragebogenergebnis wurde allen interessierten Bürgern 
im Rahmen einer Bürgerwerkstatt am 19. Oktober 2022 
vorgestellt. Es waren 30 Bürger dabei, die sich mit großem 
Engagement an den Fragestellungen zu den Themen:
1. Soziales Miteinander und Kultur
2. Versorgungsinfrastruktur und Professionelle Unterstützung
3. Wohnen und Wohnumfeld
beteiligt haben. Es ging darum festzustellen und zusam-
menzutragen:
„Was gibt es in Hochdorf? und “Was fehlt in Hochdorf“?
Die Dokumentation der Ergebnisse des Bürgerworkshops 
können Sie auf der Homepage der Gemeinde Hochdorf un-
ter der Rubrik Wohnen und Leben – Senioren einsehen bzw. 
sich diese herunterladen.

Wie geht es weiter?
Im 1. Quartal des neuen Jahres 2023 werden sich Arbeits-
gruppen bilden, um ein kulturelles Angebot im Rahmen des 
Dorfwerkens ins Leben zu rufen und um eine neue Auflage 
der Informationsbroschüre „Handreichung für das Älterwer-
den in Hochdorf“ zu gestalten. Weitere Maßnahmen werden 
aus den Anregungen der Fragebogenaktion und der Bürger-
werkstatt festgelegt.
Bis Ende März 2023 gilt es von Seiten der Verwaltung einen 
Quartiersentwicklungsplan zu erstellen. In diesem sind unter 
anderem die Maßnahmen zur Quartiersentwicklung aufge-
führt und priorisiert enthalten. Der Quartiersentwicklungsplan 
wird im Gemeinderat abschließend beschlossen und in der 
Folgezeit umgesetzt.
Im neuen Jahr steigen wir ein mit einer Zusammenkunft im 
„Dorfwerken-Café“ mit allen bisher schon in der Senioren-
arbeit aktiven Ehrenamtlichen und allen interessierten
Bürgern, die sich bereits zur Mitarbeit an der Entwicklung 
von Projekten im Rahmen von „Älterwerden in Hochdorf 
miteinander gestalten“ bei der Gemeindeverwaltung gemel-
det haben.
Weitere Mitwirkende werden gesucht! Bitte melden Sie 
sich bei der Gemeindeverwaltung bei Frau Fackler, Tel. 
07153/5006-25 oder per Mail e.fackler@hochdorf.de.
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Kindersachen &
Spie lzeugmark t

11.03.23   14 – 16 Uhr

HOCHDORF, Breitwiesenhalle

Für Schwangere (gültiger Mutterpass) 
und eine Begleitperson ab 12:30 Uhr Einlass.

  Veranstalter: ev. Kinderhaus am Talbach & 
Förderverein der Breitwiesenschule Hochdorf

Nummernvergabe online über 
www.kisama-hochdorf.de 

am Freitag, 20.01.2023 ab 19 Uhr

(Spielzeugmarkt im Jugendhaus) 

sortie
rt

ONLINE-

REGISTRIERUNG

Mit Kaffee und Kuchen.

TÜV Schlepperaktion 2023

Eine regelmäßige Fahrzeugprüfung nach § 29 StVZO sorgt 
für Sicherheit im Straßenverkehr. Selbstverständlich ist sie 
bei land- und forstwirtschaftlichen Zug- und Arbeitsmaschi-
nen genauso wichtig wie beim privaten PKW. Doch länge-
re Anfahrtswege zum TÜV Süd Service-Center kosten den 
Landwirt auf seiner langsamen Zugmaschine viel Zeit. Des-
halb bietet die TÜV Süd Auto Service GmbH wieder eine 
„Schlepperaktion“ vor Ort, in der Gemeinde Hochdorf an. 
Die Hauptuntersuchung findet statt am

Samstag, 21. Januar 2023, 
08:00 Uhr bis 11:30 Uhr

An der Feuerwehr
Bach Str. 1
in Hochdorf

Gebühren für die Hauptuntersuchung (inkl. Mehrwertsteuer):
Zugmaschine 55,00 €

Anhänger ohne Bremse 29,50 €
Wichtige Hinweise:
•	 Bringen Sie bitte, den oben genannten Be-

trag in bar und passend zur Schlepperaktion mit.  
Keine Kartenzahlung möglich!

•	 Unbedingt den Fahrzeugschein (ggf. Beiblatt!) mitbringen
•	 Beachten Sie bitte die aktuellen, gesetzlichen Vorgaben zum 

Tragen eines medizinischen Mund- und Nasenschutzes.
•	 Eine eventuell fällige Instandsetzung bitte vorher durch-

führen
Aufstellfläche bitte auf dem Breitwiesenparkplatz.

Berichte aus der Gemeinderatssitzung

Bericht aus der Sitzung des Ausschusses für Technik und 
Umwelt vom 13.12.2022
In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt 
wurde das kommunale Einvernehmen für folgende Bauvor-
haben erteilt:
•	 Finkenweg 9 – Herstellung zweier Stellplätze
•	 Blumenstraße 4 – An- und Umbau im Erdgeschoss

Für folgendes Bauvorhaben wurde das kommunale Einver-
nehmen versagt:
•	 Friedhofstraße 7 – Errichten einer Gaube

BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

AK Fairtrade-Gemeinde

Sternsinger segnen den Weltladen und benachbarte  
Geschäfte

 
Beschriftung des Türrahmens
 Foto: Gerry Rast

Willkommenen Besuch durf-
ten das Hochdorfer Weltla-
denteam und benachbarte 
Geschäfte zum Jahresbeginn 
2023 begrüßen. Zwischen 
den Sternsingern und dem 
Fairem Handel besteht eine 
Verbindung in der Weise, 
dass die Sternsinger neben 
Brot für die Welt, Misereor, 
AEJ (evang. Jugend) und 
BDKJ (kath. Jugend) ge-
meinsam die 5 Gesellschaf-
ter der GEPA, dem größten 
europäischen Importeur fair 
gehandelter Lebensmittel und 

Handwerksprodukte aus den südlichen Ländern der Welt 
sind, von dem auch der Hochdorfer Weltladen die meisten 
Produkte bezieht.
Die Sternsinger überbrachten mit Gesang den Segen und 
dokumentierten diesen mit den drei Buchstaben C+M+B 
zusammen mit der Jahreszahl 2023 am oberen Türrahmen. 
Dies bedeutet „Christus Mansionem Benedicat“ (Christus 
segne dieses Haus). Durch diese Formel soll alter Traditi-
on zufolge das Unheil für das kommende Jahr abgewehrt 
werden.
Bis heute haben sich die Sternsinger, die am 2. Februar 
1846 als Verein der Heiligen Kindheit in Aachen gegründet 
wurden, zur größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kin-
der weltweit entwickelt. Während sich die Sternsinger vor al-
lem der Einrichtung von Kindergärten und Schulen widmen, 
konzentriert sich der Faire Handel darauf, dass die Eltern 
durch ihrer Hände Arbeit den Unterhalt der Familie verdie-
nen und nicht auf die Mitarbeit der Kinder angewiesen sind, 
sodass diese die Schulen auch besuchen können.
Die diesjährige Sternsingeraktion wurde auch von den be-
nachbarten Einzelhandelsgeschäften in der Kirchstraße (Apo-
theke, Bäckerei Mayer und Schnakenstich) unterstützt, die 
seit seiner Gründung Mitglieder im Fairtrade-Förderverein 
Hochdorf e. V. sind.

Freundeskreis Flüchtlingshilfe
Hochdorf

Freunde sind aktiv in Hochdorf
Kontakt:
E-Mail: kontakt@fluechtlingshilfe.aktiv-in.de
Telefon: 07153 500625 (Frau Fackler, Koordination ehren-

amtliche Flüchtlingshilfe im Rathaus)

Die Themengruppen:
Fahrradwerkstatt: radwerk@fluechtlingshilfe.aktiv-in.de

Donnerstags von 19:30 bis 21:30 Uhr
Kleiderkammer: kleiderkammer@fluechtlingshilfe.aktiv-in.de

Kleiderannahme 
mittwochs 16 bis 18 Uhr alle 14 Tage

Freizeit und 
Begegnung:

freizeit@fluechtlingshilfe.aktiv-in.de

Bitte beachten Sie, dass in den Schulferien die Zeiten und 
Öffnungstage abweichen können.
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Das Angebot der Kleiderkammer des Freundeskreises 
Flüchtlingshilfe Hochdorf wird von den Geflüchteten der 
Gemeinschaftsunterkunft und den in Hochdorf zugezogenen 
ukrainischen Geflüchteten rege genutzt. Zur Sicherheit aller 
gelten Corona-Schutzmaßnahmen im Umgang miteinander. 
Dies gilt auch für die Spendenannahmen.
Es werden weiterhin gerne Ihre Kleider- und Hausratsspen-
den für Erwachsene und Kinder angenommen.
Annahmetermine 2023 sind:
Mittwoch, 18.01.2023
Mittwoch, 01.02. 2023
Mittwoch, 15.02. 2023
Mittwoch, 01.03. 2023
Mittwoch, 15.03. 2023
Mittwoch, 29.03. 2023
Mittwoch, 12.04. 2023
Mittwoch, 26.04. 2023
Mittwoch, 10.05. 2023
Mittwoch, 24.05. 2023
Mittwoch, 07.06. 2023
Mittwoch, 21.06. 2023 immer von 16 bis 18 Uhr an den blau-
en Containern der Kleiderkammer in der Gemeinschaftsun-
terkunft Hochdorf, Kirchheimer Str. 110.
Wir bitten darum, nur gewaschene und tragbare Kleidung 
abzugeben.
Das Team der Kleiderkammer freut sich auf Ihr Kommen 
und Ihre Unterstützung.

Kinderfahrräder und Kinderfahrzeuge und Fahrradhelme 
gesucht
Die für alle Hochdorfer offene Fahrradwerkstatt „Radwerk“ 
freut sich über möglichst gut erhaltenen Fahrräder, Helme, 
Fahrradschlösser, Taschen, Körbe, Bobby Cars, Roller und 
sonstige Schätze für Kinder und Erwachsene. Ihre Spende 
nehmen wir gerne donnerstags ab 19.30 Uhr an unseren 
Containern neben dem Jugendhaus, Jahnstr. 10 an. Schon 
viele Spenden, die uns erreicht haben,

Vorweihnachtliche Stimmung im Bergdorf
Am 15.12.2022 machten eine Reihe Pfefferkuchen-Schnee-
männer und ein Nikolaus in ungewöhnlichem Outfit das 
Bergdorf unsicher. Der Grund war ein gemütliches vorweih-
nachtliches Treffen der Freizeit- und Begegnungsgruppe der 
Flüchtlingshilfe Hochdorf, die die Kinder des Dorfs zum 
Pfefferkuchen-Schneemann-Basteln einlud. Nach dem Bas-
teln gab es Getränke und Knabbereien und es schaute 
tatsächlich noch der Nikolaus vorbei, der notgedrungen in 
einer braunen Kutte gekleidet war und eigentlich eher an 
einen Mönch erinnerte.
Doch das machte den Kindern nichts aus – die freuten sich 
über kleine Geschenke und verfolgten den seltsamen Niko-
laus sogar, als dieser sich wieder auf den Weg zu seinen 
Rentieren machen wollte.
Es war ein weiterer schöner, für alle Beteiligten unvergessli-
cher, Nachmittag im Bergdorf und nach wie vor gilt natürlich: 
Wer sich uns anschließen möchte, ist herzlich willkommen!
Thorsten Hanisch 
(Kontakt: kontakt@fluechtlingshilfe.aktiv-in.de)

Spendenkonto Gemeindekasse Hochdorf
IBAN: DE02 6119 1310 0670 2220 03
BIC: GENODES1VBP Kennwort: „Bergdorf“
Nennen Sie bitte Ihre vollständige Adresse für die Übersen-
dung der Spendenbescheinigung.
Mehr Infos zu den Aktivitäten der Flüchtlingshilfe erhalten 
Sie im Internet unter
www.aktiv-in.de/fluechtlingshilfe

Netzwerk engagiert in Hochdorf

So erreichen Sie uns:
Kontakt NETZWERK
Telefon: 0157 361 745 70 mit Anrufbeantworter
Telefon-Sprechzeiten: 
dienstags und donnerstags, 18:30 bis 19:30 Uhr
E-Mail: netzwerk-hochdorf@mail.de
Internet: www.hochdorf.de/netzwerk
oder www.aktiv-in.de/netzwerk

FREIZEIT, BILDUNG & KULTUR

Bücherei Hochdorf

Gute Vorsätze fürs neue Jahr?
Anregungen fürs Familienleben finden Sie in der  
Bücherei!
Montgomery:  
Die Hedvig-Formel für eine glückliche Familie
Die norwegische Bestsellerautorin erklärt klar, einfach und 
klug, wie Eltern in allen Situationen und Phasen der Er-
ziehung souverän und entspannt handeln können. Hedvig 
Montgomery liefert ihnen dafür schnell umsetzbare Rat-
schläge, vermittelt fundiertes, verständliches Wissen und 
teilt entlastende Weisheiten. In sieben einfachen Schritten 
bringt sie ihre Erkenntnisse und Erfahrungen aus zwei 
Jahrzehnten ihrer erfolgreichen Arbeit als Familienthera-
peutin und Psychologin auf den Punkt.
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Schindler: Mikroabenteuer mit Kindern

 
Foto:  
©humboldt-Verl.

Als Familie Abenteuer in der Natur 
erleben: Im Wald in der Hängematte 
schaukeln, einen Staudamm bauen, 
draußen kochen oder den höchsten 
Gipfel (der Stadt) erklimmen – es gibt 
unzählige Möglichkeiten, um als Fa-
milie unbeschwerte Stunden an der 
frischen Luft zu verbringen und sich 
Abenteuer in den trubeligen Alltag zu 
holen. In ihrem Ratgeber nennt Blog-
gerin Stefanie Schindler gute Gründe 
für Mikroabenteuer, zeigt, wie Familien 
im Alltag Zeit dafür finden und Stu-
benhocker motiviert werden können. 
Außerdem gibt sie viele erprobte Tipps 
für den leichten Abenteuer-Einstieg

Knaf: Digitales Lernen für Eltern
Digitale Medien und das Internet gehören in den meisten 
Familien zum Alltag und werden häufig zur Unterhaltung 
genutzt – beim schulischen Lernen hingegen sind digitale 
Hilfsmittel noch nicht so etabliert. Dieses Buch stellt dar, 
was digitales Lernen ausmacht, welche Kompetenzen ge-
fordert sind und wie sich eine gute Lernumgebung mit der 
passenden Hard- und Software einrichten lässt. Es unter-
stützt Eltern in ihrer Rolle als Lernbegleiter und vermittelt 
ihnen alle notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
Schulkinder benötigen, um Lernaufgaben digital zu lösen.
Lutz: Begleiten statt verbieten

 
Foto: ©Kösel-Verl.

Medienkompetenz ist mehr als Ge-
rätekompetenz! Leonie Lutz und 
Anika Osthoff sind Expertinnen in 
digitaler Bildung und zeigen, wie 
ein sicheres, kompetentes und kre-
atives digitales Familienleben aus-
sehen kann – frei von Konflikten 
und Verboten. So fühlen Eltern 
sich nicht überrollt oder überholt, 
sondern bleiben handlungsfähig: 
Sie können die digitalen Erfahrun-
gen ihrer Kinder gezielt und kreativ 
mitgestalten und sich gemeinsam 
unverzichtbare Zukunftskompeten-
zen aneignen. Auf dem Weg zur 
bewussten digitalen Begleitung auf 
Augenhöhe hilft dieses Buch Eltern, 

indem es ihnen eine Brücke in die digitale Welt ihrer Kin-
der baut, ihnen grundlegendes Wissen zu Risiken an die 
Hand gibt, ihre Rolle bei der digitalen Erziehung aufzeigt 
und mit konkreten Tipps und Ideen zu gemeinsamen 
digitalen Familienerfahrungen einlädt.
Weiß: Familie hyggelig – Ordnung und Gemütlichkeit im 
Familienalltag
„Hygge“ ist ein Lebensgefühl und eine wunderbare Mög-
lichkeit, das Familienleben zu entschleunigen und harmo-
nisch zu gestalten. Für jede Woche des Jahres liefert dieser 
Ratgeber wertvolle Anregungen für ein hyggeliges Familien-
leben: Neue Routinen für einen entspannten Familienalltag, 
großartige Ideen zum Selbermachen oder für gemeinsame 
Aktivitäten. Und: superpraktische Tipps für mehr Ordnung 
in den eigenen vier Wänden. Das perfekte Buch für alle, 
die ein gemütliches Zuhause und ein entspanntes Familien-
leben unter einen Hut bekommen möchten!

 
 Foto: ©Belser-Verl.

Zabel-Lehrkampg: Schwäbische Alb
Magische Wasserfälle, mystische 
Höhlen und erhabene Burgen: Ent-
deckt auf 31 Wander-Touren mit der 
ganzen Familie die Natur der Schwä-
bischen Alb und erlebt aufregende 
Abenteuer. Kreative Spielideen und 
spannende Sachinfos über die Natur 
lassen dabei keine Langeweile auf-
kommen. Mit Wanderkarten und kin-
derwagentauglichen Touren.

Einfach mal zu den Öffnungszeiten vorbeikommen:
Dienstag,  15 - 18 Uhr
Mittwoch,  15 - 18 Uhr
Donnerstag,  15 - 18 Uhr

Jugendhaus Hochdorf Skunk

Treffpunkt für Jugend, Familien, Kulturen und Generationen 
Kontakt: Pia Unger und Jochen Rössle
Jahnstraße 10, Hochdorf,
Tel.: 07153 540995 und 987448,
Mobil: 0176 74595713
E-Mail: pia.unger@kjr-esslingen.de und 
jochen.roessle@kjr-esslingen.de
Im Internet: www.jh-skunk.de, www.aktiv-in.de/jugendhaus, 
www.instagram.com/jh_skunk, 
www.facebook.com/Jugendhaus.Hochdorf
Wir bitten unsere Besucher:innen darum, ihre Fahrzeuge auf 
dem Parkplatz der Breitwiesenhalle abzustellen oder – noch 
besser – zu Fuß zu kommen.

Schülertreff für Teenies und Jugendliche
Montag, Dienstag und Freitag: 15:00 bis 18:00 Uhr

SKUNK-Treff für Jugendliche und junge Erwachsene
Montag:  18:00 bis 20:00 Uhr
Dienstag:  18:00 bis 21:00 Uhr
Freitag:  18:00 bis 22 Uhr

Girl's Day der Mädchentreff ab der 5. Klasse im Jugend-
haus
montags:  17:00 bis 19:00 Uhr

Brett- und Kartenspieltag für Kinder, Jugendliche, Familien 
bis Senioren
Donnerstag:  14:30 bis 18:00 Uhr

Spiele-Sonntagnachmittag mit Heckmeck-Turnier
Datum: Sonntag 22. Januar 2023

 
  Foto: Jugendhaus Hochdorf SKUNK 
 (Kreisjugendring Esslingen e.V.) und Zoch-Verlag

Im Rahmen unseres Spielenachmittags für alle Spielbegeis-
terten (Familien, Jugendliche bis Senioren). Der Spieleverlag 
Zoch veranstaltet in ganz Deutschland eine Spielmeister-
schaft seines Kultspiels Heckmeck am Bratwurmeck. Auch 
bei uns im Jugendhaus findet wieder ein Vorentscheid statt. 
Die Teilnahme am Turnier ist kostenlos. Für die Gewinner 
gibt es Spiele aus dem Verlagsprogramm von Zoch. Zum 
Finale in München im März 2024 sind der Sieger und der 
Zweitplatzierte des Turniers qualifiziert. Es ist nicht notwen-
dig das Spiel zu kennen, da es für alle Neueinsteiger vor 
Turnierbeginn eine Erklärung geben wird, sodass auch alle 
mitspielen können, die das Spiel bisher nicht kennen.
Das Spiel kann außerdem jeden Donnerstag im Jugendhaus 
trainiert werden.
Spielvorstellung:  15:00 Uhr
Turnierbeginn:  15:15 Uhr
Bitte im Jugendhaus anmelden!
Tel. 540995 oder Kontaktformular auf Aktiv-in-Hochdorf
Weitere Spiele-Sonntagnachmittage finden Sie auf Aktiv-in-
Hochdorf.
Link zur Veranstaltung: www.heckmeck-wm.de
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Mädchentreff Angebote im Januar

 
 Plakat: Jugendhaus Hochdorf SKUNK

SKUNK Weekend
Für alle ab der 5. Klasse findet am Samstag, den 28. Janu-
ar 2023 von 15:00 - 19:00 Uhr, das erste SKUNK Weekend 
statt.
Unter der Beteiligung der Besucher*innen haben wir ver-
schiedene Angebote am Wochenende erstellt.
Am SKUNK Weekend im Januar werden wir ein Tischtennis 
Turnier veranstalten, bei welchem die oder der Erst-, Zweit 
und Dritte-Platzierte auch etwas gewinnen kann.
Es wird wie gewünscht auch einen Snack geben. Hierfür 
fallen geringe Kosten von 1,-€ pro Snack an.
Wir freuen uns auf das SKUNK Weekend mit euch.
Euer Jugendhaus Team

Musikschule Plochingen
und Umgebung

Die Musikschule für Plochingen, Altbach, 
Deizisau, Hochdorf und Baltmannsweiler

Musikschul-Infos

 
Marco Minner, Keyboard- u. 
Klavierlehrer Foto: Musikschule

Neues Angebot! Popularmu-
sik – Klavier/Keyboard!
Marco Minner studierte in 
Stuttgart zunächst Schulmu-
sik mit Hauptfach klassisches 
Klavier, anschließend mit 
Hauptfach Pop-Klavier sowie 
Verbreiterungsfach Jazz- und 
Popularmusik mit Hauptfach 
E-Bass. Er ist Keyboarder 
einer Stuttgarter Profi-Band 
und auch als E-Bassist in 
Studio und Bandprojekten 
gefragt.

Marco Minner unterrichtet 
seit 2011 Klavier, Keyboard 
und E-Bass sowie Bandcoa-
ching an verschiedenen Mu-
sikschulen genreübergreifend, 
mit Schwerpunkt auf der Ver-

mittlung popularmusikalischer Inhalte.
Weitere Infos: Tel. 07153-898592, 
info@musikschule-plochingen.de.

Evangelische Kirchengemeinde
Hochdorf

Evang. Pfarramt, Kirchstr. 2, 73269 Hochdorf
Pfarrer: Gerald Holzer
Telefon: 07153 51504, Telefax: 53093
E-Mail: Pfarramt.Hochdorf-Esslingen@elkw.de
Internet: www.hochdorf-evangelisch.de
Evang. Gemeindebüro
Pfarrbüro: Cornelia Kromer
Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail: siehe Pfarramt
Das Gemeindebüro hat zu folgenden Zeiten geöffnet:
Dienstag und Mittwoch: 09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag: 16.00 - 19.00 Uhr
1. Vorsitzender des Kirchengemeinderats:
Markus Eßlinger
Telefon: 07153 540465

2. Sonntag nach Epiphanias
Wochenspruch:
Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.

Johannes 1,16
Sonntag, den 15. Januar 2023
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Holzer)
Das Opfer ist bestimmt für die Aufgaben unserer eigenen 
Gemeinde.
Mittwoch, den 18. Januar 2023
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht
19.00 Uhr Kirchengemeinderatsitzung
Donnerstag, den 19. Januar 2023
10.00 Uhr Seniorengymnastik
20.00 Uhr Posaunenchorprobe
Freitag, den 20. Januar 2023
15.00 Uhr GD in der Amalienresidenz (Pfr. Holzer)
Sonntag, den 22. Januar 2023
10.00 Uhr Beginn der Predigtreihe „Kirche wohin?“. Pfr. 
Holzer.
Das Opfer ist bestimmt für die Gemeindehausrenovierung.
Wie unsere Gottesdienste diesen Winter beheizt werden
Der Krieg in der Ukraine, die Klimakrise, die Gasknappheit 
– es gibt viele gute Gründe, sparsam mit unserer Energie 
umzugehen. Auch wir wollen unseren Beitrag dazu leisten 
und haben deshalb im Kirchengemeinderat beschlossen, die 
Kirche zu Gottesdienstzeiten nicht mehr wie bisher zu hei-
zen. In den kommenden Monaten werden wir drei Maßnah-
men umsetzen:
1. Sobald dies möglich sein wird, werden wir unsere Got-
tesdienste zwischen Silvester und Ostern im Gemeindehaus 
feiern (Winterkirche). Bis dahin werden wir
2. die Raumtemperatur etwas absenken; nicht so, dass es 
eisig wird, wohl aber so, dass Sie gut daran tun werden, 
Ihren Mantel bzw. Ihre Jacke anzulassen. Und:
3. Wir werden mit der Sitzbankheizung nicht mehr alle 
Bänke im Kirchenschiff beheizen, sondern nur noch die, die 
benötigt werden.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und sind dankbar für Ihre 
Rückmeldung!
Kirchengemeinderatsitzung
Herzliche Einladung zur Kirchengemeinderatsitzung am Mitt-
woch, den 18. Januar 2023 um 19 Uhr im Anne-Frank-Raum 
des Evang. Gemeindehauses.
Folgende Tagesordnungspunkte sind unter anderem hierfür 
vorgesehen:
•	 Kirche Kunterbunt
•	 Rückblick Weihnachten und Jahreswechsel
•	 Gemeindehausrenovierung
•	 Finanzen
•	 Tauffest 2023
•	 Sonstiges
Eine Nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.


